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2000

Bekanntmachung
des Staatsvertrags „Abkommen über die 

 Errichtung und Finanzierung der Akademie für 
Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf“

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung 
am 20. März 2024 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landes-
verfassung dem Entwurf des Staatsvertrags „Abkommen 
über die Errichtung und Finanzierung der Akademie für 
Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf“ zuge-
stimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Der Tag des Inkrafttretens wird gesondert bekannt ge-
macht.

Düsseldorf, 9. April 2024

Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen

Hendrik Wüst MdL
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 2000

Bekanntmachung
des Staatsvertrags „Abkommen zur Änderung 

des Abkommens über die Errichtung 
und  Finanzierung des Instituts für medizinische 

und pharmazeutische Prüfungsfragen“
Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung 
am 20. März 2024 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landes-
verfassung dem Entwurf des Staatsvertrags „Abkommen 
zur Änderung des Abkommens über die Errichtung und 
Finanzierung des Instituts für medizinische und phar-
mazeutische Prüfungsfragen“ zugestimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Der Tag des Inkrafttretens wird gesondert bekannt ge-
macht.

Düsseldorf, 9. April 2024

Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen

Hendrik Wüst MdL



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 11 vom 30. April 2024 219

Abkommen 
zur Änderung des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung des 

Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen 
 

Das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen, 

das Land Sachsen-Anhalt,  

das Land Schleswig-Holstein und 

der Freistaat Thüringen 

 

schließen, vorbehaltlich der Zustimmung ihrer gesetzgebenden Körperschaften, 

folgendes Abkommen: 

 

Artikel 1 
Das Abkommen über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische 

und pharmazeutische Prüfungsfragen vom 14. Oktober 1970, geändert durch das 

Abkommen vom 20. Dezember 2001, wird wie folgt geändert: 

 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Das Land Rheinland-Pfalz errichtet das Institut für medizinische, 

pharmazeutische, zahnmedizinische und psychotherapeutische Prüfungen 
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(IMPP) als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Mainz. Das 

Institut kann an geeigneter Stelle auf den Zuständigkeitsumfang nach Artikel 2 

Absatz 1 verweisen.“ 

b) In Absatz 3 werden die Worte „Der für das Gesundheitswesen 

zuständige Minister“ durch die Worte „Das für gesundheitspolitische 

Angelegenheiten zuständige Ministerium“ ersetzt.  

 

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Das Institut steht den zuständigen Stellen der Länder nach Maßgabe der 

Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002 (BGBl. I S. 2405), der 

Approbationsordnung für Apotheker vom 19. Juli 1989 (BGBl. I S. 1489), der 

Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten vom 

4. März 2020 (BGBl. I S. 448) und der Approbationsordnung für Zahnärzte und 

Zahnärztinnen vom 8. Juli 2019 (BGBl. I S. 933) jeweils in der jeweils geltenden 

Fassung sowie der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Psychologische 

Psychotherapeuten vom 18. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3749) und der 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten vom 18. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3761) in 

der bis zum 31. August 2020 geltenden Fassung für folgende Aufgaben zur 

Verfügung:  

1. Erstellung und fortlaufende Bearbeitung der Gegenstände, auf die sich die 

Prüfungen nach den Vorgaben der jeweiligen Rechtsgrundlage beziehen, 

2. Erstellung und fortlaufende Bearbeitung der Vorgaben zur 

Zusammenstellung der in Nummer 1 genannten Prüfungen, 

3. Erstellung der Prüfungen nach Nummer 1 mit den dazugehörigen 

Bewertungsvorgaben und Bereitstellung der standardisierten 

Prüfungsunterlagen, 

4. Erstellung der Vorgaben zur Qualitätssicherung der Prüfungsaufgaben sowie 

Durchführung der gesetzlich erforderlichen Schulung von Prüferinnen und 

Prüfern und Simulationspatientinnen und -patienten für die Prüfungen nach 

Nummer 1, 

5. Aufstellung der Zeitpläne für die einheitlichen Prüfungstermine und 

6. Auswertung der Prüfungen und Mitteilung der Auswertungsergebnisse.“ 
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b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte „Minister (Senatoren)“ durch die Worte 

„Ministerinnen und Minister (Senatorinnen und Senatoren)“ ersetzt. 

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) Die zuständigen Stellen jedes Landes übermitteln dem Institut die Daten 

über das Bestehen oder Nichtbestehen der Prüfung der jeweiligen 

Prüfungskandidatinnen und -kandidaten hinsichtlich aller nach den in Absatz 1 

genannten Rechtsvorschriften durchgeführten Prüfungen. Das Institut verwaltet 

diese Daten als zentrale Stelle und unterrichtet die zuständigen Stellen der 

anderen Länder auf Nachfrage unter Beachtung der datenschutzrechtlichen 

Grenzen, wenn ein Prüfungsabschnitt endgültig nicht bestanden worden ist.“ 

d) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „kann“ die Worte „mit Zustimmung 

des Verwaltungsrates“ eingefügt.  

 

3. Artikel 3 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 3 

Die vertragschließenden Länder verpflichten sich, dass ihre zuständigen Stellen 

nach Maßgabe der in Artikel 2 Abs. 1 genannten Rechtsvorschriften für die 

durchzuführenden Prüfungen 

1. die vom Institut erstellten Prüfungen mit den dazugehörigen 

Bewertungsvorgaben sowie die standardisierten Prüfungsunterlagen anerkennen 

und ausschließlich diese verwenden, 

2. einheitliche Prüfungstermine nach den vom Institut aufgestellten Zeitplänen 

durchführen, 

3. die Prüfungen vom Institut auswerten lassen und die Auswertungsergebnisse 

ihren Prüfungsentscheidungen zugrunde legen und 

4. die aus den Datenbeständen des Instituts abgeleiteten Gesamtverzeichnisse 

der endgültig erfolglosen Prüfungsteilnehmenden ihren Entscheidungen über die 

Zulassungen zu Wiederholungsprüfungen zugrunde legen.“ 

 

4. In Artikel 4 werden die Worte „der Leiter“ durch die Worte „die Leiterin oder der 

Leiter“ ersetzt.  

 

5. Artikel 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
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„(1) Dem Verwaltungsrat gehört je vertragsschließendem Land ein Mitglied an, 

das von der oder dem für das Gesundheitswesen zuständigen Ministerin oder 

Minister (Senatorin oder Senator) bestimmt wird. Je ein weiteres Mitglied 

benennen die für das Finanzwesen und das Hochschulwesen zuständigen 

Ministerinnen und Minister des Landes Rheinland-Pfalz. Für jedes Mitglied des 

Verwaltungsrates wird eine Vertreterin oder ein Vertreter von der zuständigen 

Ministerin oder dem zuständigen Minister (Senatorin oder Senator) bestimmt.“ 

b) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Der Verwaltungsrat wählt auf die Dauer von zwei Jahren aus seiner Mitte die 

Vorsitzende oder den Vorsitzenden und dessen Stellvertreterin oder 

Stellvertreter.“ 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Worte „Vertreters der vertragschließenden Länder“  

      durch die Worte „seiner Mitglieder“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Worte „Der Vorsitzende“ durch die Worte „Die oder der  

      Vorsitzende“ ersetzt. 

cc) Nach Satz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Sie oder er kann entscheiden, dass die Sitzung ganz oder teilweise unter 

Nutzung geeigneter Video- oder Telefonkonferenzsysteme durchgeführt 

wird.“ 

d) Dem Absatz 5 werden folgende Sätze angefügt: 

„Der Verwaltungsrat kann eine Geschäftsstelle errichten. Die Geschäftsstelle 

unterstützt den Verwaltungsrat bei der Durchführung seiner Aufgaben.“ 

 

6. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Worte „dem Leiter“ durch die Worte „der Leiterin oder 

dem Leiter“ ersetzt.  

bb) In Satz 3 Nummer 4 werden die Worte „des Leiters“ durch die Worte „der 

Leiterin oder des Leiters“ ersetzt. 

cc) In Satz 3 wird nach Nummer 7 der Schlusspunkt durch ein Komma ersetzt 

dd) In Satz 3 wird folgende Nummer 8 angefügt: 

„8. die Zustimmung zu weiteren Leistungen auf dem Gebiet des Ausbildungs- 

und Prüfungswesens nach Artikel 2 Abs. 3.“ 
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b) In Absatz 2 wird nach dem Verweis „Absatz 1 Nr. 2“ die Angabe „und 4“ 

eingefügt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Beamten“ durch die Worte „Beamtinnen und  

      Beamte“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte „den Leiter“ durch die Worte „die Leiterin oder  

      den Leiter“ ersetzt. 

cc) Satz 3 und 4 erhält folgende Fassung:  

„Der Verwaltungsrat ernennt die Beamtinnen und Beamten, soweit er die 

Ausübung dieser Befugnis nicht der Leiterin oder dem Leiter des Instituts 

überträgt. Die Ernennungsurkunden der Beamtinnen und Beamten des 

Instituts sind von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des 

Verwaltungsrates oder seiner Stellvertreterin oder seinem Stellvertreter, im 

Falle der Delegation auf die Leiterin oder den Leiter des Instituts von dieser 

oder diesem zu unterzeichnen.“ 

dd) In Satz 5 werden die Worte „des Leiters“ durch die Worte „der Leiterin oder 

des Leiters“ ersetzt. 

 

7. Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:  

      „Die Leiterin oder der Leiter des Instituts führt die Amtsbezeichnung  

       Direktorin oder Direktor des Instituts für medizinische, pharmazeutische,  

       zahnmedizinische und psychotherapeutische Prüfungen.“ 

bb) In Satz 2 werden das Wort „Er“ durch die Worte „Sie oder er“ und die Worte  

      „zum Beamten“ durch die Worte „zur Beamtin oder zum Beamten“ ersetzt. 

cc) In Satz 4 werden die Worte „Der Leiter“ durch die Worte „Die Leiterin oder  

      der Leiter“ und das Wort „er“ durch die Worte „sie oder er“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „Der Leiter“ durch die Worte „Die Leiterin oder  

      der Leiter“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Er“ durch die Worte „Sie oder er“ ersetzt. 

cc) in Satz 3 wird das Wort „er“ durch die Worte „sie oder er“ ersetzt.  

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 1 werden die Worte „Der Leiter“ durch die Worte „Die Leiterin oder  

      der Leiter“ ersetzt. 

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Sie oder er unterstützt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 

Verwaltungsrats bei der Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.“ 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) in Satz 1 Halbsatz 1 werden die Worte „Der Leiter“ durch die Worte „Die  

Leiterin oder der Leiter“ und in Halbsatz 2 die Worte „der Vorsitzende“ durch 

„die oder der Vorsitzende“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte „Der Leiter“ durch die Worte „Die Leiterin oder 

der Leiter“ und die Worte „seinem Vorsitzenden“ durch die Worte „seiner 

oder seinem Vorsitzenden“ ersetzt.  

e) In Absatz 5 werden die Worte „des Leiters“ durch die Worte „der Leiterin oder 

des Leiters“ und das Wort „seine“ durch die Worte „ihre oder seine“ ersetzt.  

 

8. Artikel 8 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „Nr. 1 und 2“ durch die Angabe „Nr. 1 bis 4“ ersetzt.  

b) Satz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Worte „humanmedizinischen und pharmazeutischen“ werden durch die 

Worte „für die Humanmedizin, Pharmazie, Zahnmedizin und Psychotherapie 

zuständigen“ ersetzt. 

bb) Nach der Verweisung „§ 6 des Psychotherapeutengesetzes“ wird die 

Angabe „vom 16. Juni 1998 (BGBl. S. 1311) in der bis zum 31. August 2020 

geltenden Fassung“ eingefügt. 

c) In Satz 4 werden die Worte „Humanmedizin und Pharmazie“ durch die Worte 

„Humanmedizin, Pharmazie und Zahnmedizin“, die Worte „Psychologische 

Psychotherapie und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie“ durch das Wort 

„Psychotherapie“ und das Wort „Beirat“ durch das Wort „Beiräten“ ersetzt. 

 

9. In Artikel 9 wird das Wort „Antwortmöglichkeiten“ durch die Worte 

„Bewertungsvorgaben sowie die standardisierten Prüfungsunterlagen“ ersetzt. 

 

10.  Artikel 10 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 1 wird das Wort „Beamten“ durch die Worte „Beamtinnen und 

Beamten“ und das Wort „Landesbeamte“ durch die Worte „Landesbeamtinnen 

und Landesbeamte“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird jeweils das Wort „Arbeiter“ durch die Worte „Arbeiterinnen und 

Arbeiter“ ersetzt. 

 

11.  Artikel 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Worten „den Ländern“ die Worte „nach dem im 

Bundesanzeiger veröffentlichten Königsteiner Schlüssel“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte „Minister (Senatoren)“ durch die Worte 

„Ministerinnen und Minister (Senatorinnen und Senatoren)“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

c) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 2 und 3. 

 

12.  Artikel 12 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:  

„Die Prüfungsberichte sind der Leiterin oder dem Leiter des Instituts, der 

Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats, den für das 

Gesundheitswesen zuständigen Ministerinnen und Ministern (Senatorinnen und 

Senatoren) und den für das Finanzwesen zuständigen Ministerinnen und Ministern 

(Senatorinnen und Senatoren) der Länder zuzuleiten.“ 

 

13.  Artikel 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „,erstmals zum 31. Dezember 1979“ 

gestrichen. 

b) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „Beamten“ durch die Worte „Beamtinnen sowie 

Beamten“ und das Wort „Versorgungsempfänger“ durch die Worte 

„Versorgungsempfängerinnen sowie Versorgungsempfänger“ ersetzt. 

 

Artikel 2 
Dieses Abkommen tritt nach Zustimmung der verfassungsmäßig zuständigen Organe 

am ersten Tage des Monats in Kraft, der dem Monat folgt, in dem die letzte der von 

den vertragschließenden Ländern ausgefertigten Ratifikationsurkunden bei der 

Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz hinterlegt wird. 
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2120

Verordnung zur Änderung Landarztverordnung

Vom 8. April 2024

Auf Grund des §  6 des Landarztgesetzes Nordrhein-
Westfalen vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 802) ver-
ordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozi-
ales im Einvernehmen mit dem Ministerium für Kultur 
und Wissenschaft und dem Ministerium der Finanzen: 

Artikel 1

Die Landarztverordnung vom 21. Februar 2019 (GV. 
NRW. S. 122) wird wie folgt geändert: 

1.  In §  1 Satz  1 werden die Wörter „Hochschulzulas-
sungsstaatsvertragsgesetzes vom 31. Januar 2017 
(GV. NRW. S.  239) in der jeweils geltenden Fassung 
in Verbindung mit Artikel  9 Absatz  1 Satz  1 Num-
mer 2 des Staatsvertrags über die gemeinsame Ein-
richtung für Hochschulzulassung vom 21. März 2016 
(Anlage zu GV. NRW. S. 239)“ durch die Wörter „Ge-
setzes zur Zustimmung zum Staatsvertrag über die 
Hochschulzulassung vom 4. April 2019 vom 29. Ok-
tober 2019 (GV. NRW. S. 830) in der jeweils gelten-
den Fassung in Verbindung mit Artikel  9 Absatz  1 
Satz 1 Nummer 2 des Staatsvertrags über die Hoch-
schulzulassung vom 4. April 2019 (Anlage zu GV. 
NRW. S. 830)“ ersetzt. 

2.  Dem § 2 wird folgender Satz angefügt: 

  „Die auf dieser Grundlage zu treffenden Feststellun-
gen des Ministeriums weisen die unterversorgten 
oder von Unterversorgung bedrohten Gebiete des 
Landes Nordrhein-Westfalen aus und machen Anga-
ben darüber, in welchen Fachrichtungen im Sinne 
des § 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a des Landarzt-
gesetzes Nordrhein-Westfalen Ärztinnen und Ärzte 
benötigt werden.“

3.  In § 3 werden nach der Angabe „(LZG)“ die Wörter 
„oder dessen Rechtsnachfolger“ eingefügt. 

4.  § 4 Absatz 1 wird folgt geändert: 

 a)  Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

  „1.  nach Abschluss des Studiums eine Weiterbil-
dung in einer Fachrichtung in Nordrhein-
Westfalen zu absolvieren, die nach §  73 Ab-
satz 1a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
– Gesetzliche Krankenversicherung – (Arti-
kel  1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, 
BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt durch Arti-
kel  5b des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr.  408) geändert worden ist, 
zur Teilnahme an der hausärztlichen Versor-
gung berechtigt und für die das Land im 
Zeitpunkt der Aufnahme der Weiterbildung 
einen besonderen öffentlichen Bedarf gemäß 
§ 2 Satz 1 prognostiziert und im Ministerial-
blatt veröffentlicht hat,“. 

 b)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Die Wirksamkeit der Verpfl ichtung nach Satz  1 
steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass 
die Bewerberin oder der Bewerber im Auswahl-
verfahren nach den §§  6 bis 8 ausgewählt wird 
sowie die Erklärung gemäß § 8 Absatz 2 abgege-
ben hat oder im Nachrückverfahren gemäß §  8 
Absatz 4 ausgewählt wird. Weitere aufschiebende 
Bedingung sind, dass die Bewerberin oder der 
Bewerber zum Studium zugelassen wird und sich 
immatrikuliert.“

5.  § 5 wird wie folgt geändert: 

 a)  Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

   „Zusätzlich hat eine Registrierung der Bewerbe-
rin oder des Bewerbers entsprechend §  4 Ab-
satz 1 der Vergabeverordnung NRW vom 13. No-
vember 2020 (GV. NRW. S.  1060) in der jeweils 
geltenden Fassung im Dialogorientierten Ser-
viceverfahren der Stiftung für Hochschulzulas-
sung zu erfolgen.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Satz 1 werden die Wörter „im ersten Ver-
fahrensjahr bis zum 30. April 2019, in den 
Folgejahren“ gestrichen. 

  bb)  Satz 2 wird aufgehoben. 

 c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „Die zuständige Stelle bestimmt die Unterlagen, 
die dem Zulassungsantrag beizufügen sind, sowie 
deren Form. Bei Nachweisen, die nicht in deut-
scher Sprache vorliegen, kann eine amtliche 
deutsche Übersetzung verlangt werden. Die zu-
ständige Stelle kann bei ausländischen Qualifi ka-
tionen bestimmen, in welcher Form die Gleich-
wertigkeit nachzuweisen ist.“

 d)  Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Satz  1 wird nach den Wörtern „ausge-
druckter und“ und den Wörtern „ausge-
druckten und“ jeweils das Wort „eigenhän-
dig“ eingefügt. 

  bb)  Folgende Sätze werden angefügt:

    „Die zuständige Stelle kann Nachweise im 
Sinne des Satzes 1 nachfordern. Hierfür 
kann sie eine von Absatz  2 Satz  1 abwei-
chende Frist bestimmen.“

6.  Dem § 6 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

  „Verändert sich die Anzahl der voraussichtlich zur 
Verfügung stehenden Studienplätze nach diesen 
Stichtagen, bleibt das laufende Auswahlverfahren 
davon unberührt.“

7.  § 7 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Abiturdurch-
schnittsnote“ durch die Wörter „Durchschnitts-
note der Hochschulzugangsberechtigung“ ersetzt. 

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Der Punktwert für die Durchschnittsnote ge-
mäß § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Landarzt-
gesetzes Nordrhein-Westfalen wird ermittelt, in-
dem diese von dem Wert 4,0 subtrahiert und das 
Ergebnis durch den Wert 3 dividiert und mit dem 
Wert 100 multipliziert wird. Für die Ermittlung 
der Durchschnittsnote gilt die Anlage 2 der Ver-
gabeverordnung NRW.“

 c)  In Absatz  4 Satz  1 werden nach dem Wort „ge-
teilt“ die Wörter „und mit dem Wert 100 multi-
pliziert“ eingefügt. 

 d)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

   „(5) Anerkannt nach §  5 Absatz  2 Satz  1 Num-
mer 3 des Landarztgesetzes Nordrhein-Westfalen 
werden maximal 48 Monate, unabhängig vom Be-
schäftigungsumfang und nur human- und zahn-
medizinische, therapeutische sowie pfl egerische 
Berufe gemäß der Anlage zu dieser Verordnung, 
wenn deren Ausbildung landes- oder bundes-
rechtlich geregelt ist, die Regelausbildungs- oder 
Studienzeit mindestens 24 Monate beträgt und 
deren sachgerechte Ausübung mindestens fun-
dierte Fachkenntnisse und Fertigkeiten (mindes-
tens Anforderungsniveau 2 der Klassifi kation der 
Berufe 2010 – überarbeitete Fassung 2020 – 
Band  1: Systematischer und alphabetischer Teil 
mit Erläuterungen, Nürnberg, November 2021, 
veröffentlich durch die Bundesagentur für Ar-
beit) voraussetzt. Kalendermonate, die nicht voll-
ständig mit anerkannten Zeiten einer berufl ichen 
Tätigkeit belegt sind, werden berücksichtigt. Der 
Punktwert für Zeiten der einschlägigen Berufs-
ausbildung, Berufstätigkeit oder praktischen Tä-
tigkeit wird ermittelt, indem die Zahl der in der 
Ausbildung oder im Beruf nachgewiesenen Mo-
nate durch 48 geteilt und mit dem Wert 100 mul-
tipliziert wird.“

 e)  Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

   „(6) Zur Teilnahme am Auswahlgespräch gemäß 
§  5 Absatz  2 Satz  1 Nummer  4 des Landarztge-
setzes Nordrhein-Westfalen werden doppelt so 
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viele Bewerberinnen und Bewerber zugelassen 
wie gemäß §  6 Absatz  2 auszuwählen sind. Die 
Zulassung zum Auswahlgespräch richtet sich 
nach dem Rangplatz für die Vorleistungen zum 
Zeitpunkt der Einladungen. Nehmen mehr Be-
werberinnen und Bewerber den letzten zu be-
rücksichtigenden Rangplatz ein als für das Ge-
spräch zugelassen werden können, so entscheidet 
unter ihnen das Los. Liegt der rechnerische Wert 
ihres Rangplatzes für die Vorleistungen über der 
Zahl der Zulassungen, so wird ihnen für das wei-
tere Verfahren diese als Rangplatz für die Vorleis-
tungen zugewiesen. Ein durch Antragsrücknahme 
frei gewordener Platz im Auswahlgespräch wird 
durch die im Rangplatz nach Absatz  2 nachfol-
gende Bewerberin oder den im Rangplatz nach 
Absatz  2 nachfolgenden Bewerber besetzt, wenn 
der zuständigen Stelle mindestens drei Arbeits-
tage vor dem ersten Tag der Auswahlgespräche 
eine Rücknahmeerklärung zugegangen ist. Stim-
men nachrückende Bewerberinnen und Bewerber 
in ihrem Rangplatz nach Absatz  2 überein, so 
entscheidet das Los.“

 f)  Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Satz 3 werden die Wörter „, die Festlegun-
gen sind zu veröffentlichen“ gestrichen.

  bb)  Folgender Satz wird angefügt: 

    „Die Festlegungen sind in einem Umfang zu 
veröffentlichen, der den Zweck der Auswahl-
gespräche nicht gefährdet.“

 g)  Absatz 9 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Satz  1 werden die Wörter „einer für alle 
Stationen gleichen Punkteskala (Stations-
punkte)“ durch die Wörter „normierten Ska-
len“ ersetzt. 

  bb)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

    „Alle Stationen fl ießen mit dem gleichen Ge-
wicht in die Endbewertung ein.“

8.  § 8 wird wie folgt gefasst:

  „§ 8

  Zuteilung der Studienorte, Mitteilung über die 
 Auswahlentscheidung und Nachrückverfahren

  (1) Die Zuordnung der nach §  6 Absatz  1 ausge-
wählten Bewerberinnen und Bewerber zu den ein-
zelnen Studienorten richtet sich nach den im Zulas-
sungsantrag in einer Reihenfolge benannten Studi-
enortwünschen. Beginnend mit den an erster Stelle 
genannten Studienorten werden in jeder Zuteilungs-
runde nur die Wünsche mit demselben Platz in der 
Reihenfolge berücksichtigt. Stehen in einer Zutei-
lungsrunde an einem Studienort weniger Studien-
plätze zur Verfügung als für die Erfüllung der Studi-
enortwünsche erforderlich wären, entscheidet die 
zuständige Stelle im Losverfahren. Ausgewählte Be-
werberinnen und Bewerber, die keine oder keine 
noch zu erfüllenden Wünsche angegeben haben, wer-
den in aufsteigender Folge ihrer Listenplätze den 
noch verfügbaren Studienorten zugelost.

  (2) Die zuständige Stelle übermittelt den nach §  6 
Absatz  1 ausgewählten Bewerberinnen und Bewer-
bern die Information über die erfolgreiche Teil-
nahme am Auswahlverfahren einschließlich des nach 
Absatz 1 zugeteilten Studienortes. Die ausgewählten 
Bewerberinnen und Bewerber müssen binnen einer 
Woche ab Mitteilung nach Satz 1 gegenüber der zu-
ständigen Stelle in der von dieser festzulegenden 
Weise erklären, dass sie ihren Antrag nach § 5 auf-
rechterhalten. Hierbei handelt es sich um eine Aus-
schlussfrist. Fällt das Ende der Ausschlussfrist auf 
einen Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder Sonn-
abend, so endet die Frist mit dem Ablauf des ent-
sprechenden Tages und verlängert sich nicht bis zum 
Ablauf des nächstfolgenden Werktages. Für nach § 6 
Absatz 1 ausgewählte Bewerberinnen und Bewerber, 
die nicht nach Satz 2 erklären, dass sie ihren Antrag 
aufrechterhalten, rücken nicht ausgewählte Bewer-
berinnen und Bewerber nach den Maßgaben der Ab-

sätze 3 und 4 nach, ohne dass die Studienortzutei-
lung nach Absatz 1 zu beachten ist.

  (3) Nach Ablauf der Ausschlussfrist nach Absatz  2 
übermittelt die zuständige Stelle den nicht nach § 6 
Absatz  1 ausgewählten Bewerberinnen und Bewer-
bern, die nach §  7 Absatz  6 zum Auswahlgespräch 
zugelassen worden waren, das Angebot zur Teil-
nahme am Nachrückverfahren unter Benennung der 
im Nachrückverfahren zu vergebenen Studienorte. 
Die Erklärung über die Teilnahme am Nachrückver-
fahren ist binnen drei Kalendertagen ab Mitteilung 
nach Satz 1 gegenüber der zuständigen Stelle in der 
von dieser festzulegenden Weise zu erklären. Hierbei 
handelt es sich um eine Ausschlussfrist. Fällt das 
Ende dieser Ausschlussfrist auf einen Sonntag, ge-
setzlichen Feiertag oder Sonnabend, so endet die 
Frist mit dem Ablauf des entsprechenden Tages und 
verlängert sich nicht bis zum Ablauf des nächstfol-
genden Werktages. Die Bewerberinnen und Bewer-
ber können mit Erklärung der Teilnahme erneut 
Studienortwünsche angeben. Ein Anspruch auf den 
Studienort, welcher der oder dem nach § 6 Absatz 1 
ausgewählten Bewerberin oder Bewerber, auf deren 
oder dessen Platz nachgerückt wird, gemäß Absatz 1 
zugeordnet worden war, besteht nicht. Am Nach-
rückverfahren nimmt nur teil, wer die Teilnahme ge-
mäß Satz  2 erklärt hat. Nach §  6 Absatz  1 ausge-
wählte Bewerberinnen und Bewerber sind vom 
Nachrückverfahren ausgeschlossen.

  (4) Das Nachrücken richtet sich in aufsteigender Rei-
henfolge nach den nach § 7 Absatz 1 ermittelten Lis-
tenplätzen. Für die Zuordnung der Studienorte im 
Nachrückverfahren gilt Absatz 1 entsprechend. Maß-
geblich hierfür sind die gemäß Absatz 3 Satz 5 ange-
gebenen Studienortwünsche. Wurden bei der Teilnah-
meerklärung nach Absatz 3 keine Studienortwünsche 
mitgeteilt, gilt Absatz 1 Satz 4 entsprechend.

  (5) Die zuständige Stelle übermittelt die Liste der 
nach § 6 Absatz 1 sowie § 8 Absatz 3 ausgewählten 
Bewerberinnen und Bewerber mit den gemäß Ab-
satz 1 und Absatz 4 zugeordneten Studienorten für 
das Wintersemester bis zum 15. Juli, für das Som-
mersemester bis zum 15. Januar an die Stiftung für 
Hochschulzulassung. Alle anderen Bewerberinnen 
und Bewerber erhalten von der zuständigen Stelle 
einen auf die Auswahl in ihrem Verfahren be-
schränkten Ablehnungsbescheid. 

  (6) Die Stiftung für Hochschulzulassung erteilt den 
gemäß Absatz 2 benannten Bewerberinnen und Be-
werbern einen Zulassungsbescheid.“

9.  § 9 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Satz 2 wird das Wort „Familiennamens“ durch 
das Wort „Namens“ ersetzt. 

 b)  Folgender Satz wird angefügt: 

   „Gleiches gilt für Verzögerungen des Studiums 
oder der Weiterbildung gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 sowie für eine Verzögerung des Antritts 
oder eine Unterbrechung der vertragsärztlichen 
Tätigkeit gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2.“

10.  Die Anlage erhält die aus dem Anhang zu dieser Ver-
ordnung ersichtliche Fassung.

Artikel 2

(1) Artikel 1 Nummer 10 tritt mit Wirkung vom 29. Feb-
ruar 2024 in Kraft. 

(2) Im Übrigen tritt diese Verordnung am 31. August 
2024 in Kraft.

Düsseldorf, den 8. April 2024

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n
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Anhang zu Artikel 1 Nummer 10 
 
Anlage zu § 7 Absatz 5 Satz 1 
 
Berücksichtigung einschlägiger Berufsausbildung, Berufstätigkeit oder praktischer 
Tätigkeit  
 
Berücksichtigt werden aus der Klassifikation der Berufe 2010 – überarbeitete Fassung 2020, Band 
1: Systematischer und alphabetischer Teil mit Erläuterungen, herausgegeben von der 
Bundesagentur für Arbeit, Erstellungsdatum November 2021, veröffentlicht im Internetangebot 
der Bundesagentur für Arbeit, die in den nachfolgend genannten Berufsuntergruppen aufgeführten 
Berufe, wenn deren Ausbildung bundes- oder landesrechtlich geregelt ist, die Regelausbildungs- 
oder -studienzeit mindestens 24 Monate beträgt und deren sachgerechte Ausübung mindestens 
fundierte Fachkenntnisse und Fertigkeiten (Anforderungsniveau 2 der Klassifikation der Berufe 
2010 – überarbeitete Fassung, Band 1: Systematischer und alphabetischer Teil mit Erläuterungen,  
Nürnberg, November 2021, veröffentlich durch die Bundesagentur für Arbeit) voraussetzt:  
 
8110 und 8118 Medizinische Fachangestellte  
8111 Zahnmedizinische Fachangestellte  
8113 Orthoptisten/Orthoptistinnen  
8121 Medizinisch-technische Berufe im Laboratorium  
8122 Medizinisch-technische Berufe in der Funktionsdiagnostik  
8123 Medizinisch-technische Berufe in der Radiologie  
8130 und 8138 Berufe in der Gesundheits- und Krankenpflege  
8131 Berufe in der Fachkrankenpflege  
8132 Berufe in der Fachkinderkrankenpflege  
8133 Berufe in der operations-/medizintechnischen Assistenz  
8134 Berufe im Rettungsdienst  
8135 Berufe in der Geburtshilfe und Entbindungspflege  
8161 Berufe in der nicht klinischen Psychologie  
8162 Berufe in der klinischen Psychologie  
8163 Berufe in der nicht ärztlichen Psychotherapie  
8171 Berufe in der Physiotherapie  
8172 Berufe in der Ergotherapie  
8173 Berufe in der Sprachtherapie  
8174 Berufe in der Musik- und Kunsttherapie  
8175 Berufe in der Heilkunde und Homöopathie  
8176 Berufe in der Diät- und Ernährungstherapie 
8177 Podologen/Podologinnen 
8178 Berufe in der nicht ärztlichen Therapie und Heilkunde  
8182 Berufe in der Pharmazeutisch-Technischen Assistenz 
8210 und 8218 Berufe in der Altenpflege 

– GV. NRW. 2024 S. 227
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Zweite Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über den 

 Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen

Vom 9. April 2024

Auf Grund des §17 Absatz 2 des Landesplanungsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), 
der durch Artikel  1 Nummer  19 des Gesetzes vom 
16. März 2010 (GV. NRW. S. 212) neu gefasst worden ist, 
verordnet die Landesregierung mit Zustimmung des 
Landtags:

Artikel 1

In der Verordnung über den Landesentwicklungsplan 
Nordrhein-Westfalen vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. 
2017  S.  122), die durch Verordnung vom 12. Juli 2019 
(GV. NRW. S. 442, ber. 2021 S. 112) geändert worden ist, 
wird die Anlage wie folgt geändert:

1.  Die Überschrift der Anlage wird wie folgt gefasst:

  „Anlage, Stand 1. Mai 2024“.

2.  Im Inhaltsverzeichnis wird die Angabe „Begründung 
der Änderung des LEP NRW“ durch die folgenden 
Angaben ersetzt:

  „Begründung der 2. Änderung des LEP NRW zum 
Ausbau der Erneuerbaren Energien“

  Begründung der 1. Änderung des LEP NRW“. 

3.  Das Verzeichnis der „Ziele, Grundsätze und Erläute-
rungen“ wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angaben zu den Nummern 10.2-2 bis 10.2-3 
werden durch die folgenden Angaben zu den Num-
mern 10.2-2 bis 10.2-3 ersetzt: 

   „10.2-2 Ziel Vorranggebiete für die Windenergie-
nutzung

   10.2-3 Ziel  Unvereinbarkeit von Höhenbeschrän-
kungen mit Windenergiebereichen“

 b)  Die Angaben zu der Nummer 10.2-5 werden durch 
die folgenden Angaben zu den Nummern 10.2-5 bis 
10.2-18 ersetzt: 

   „10.2-5 Grundsatz Landes- und Regionalplanän-
derungen parallel durchführen und abschließen

   10.2-6 Ziel   Windenergienutzung in Wald-
bereichen

   10.2-7 Grundsatz  Windenergienutzung in wald-
armen Gemeinden

   10.2-8 Ziel   Windenergienutzung in Berei-
chen für den Schutz der Na-
tur

   10.2-9 Grundsatz  Berücksichtigung bestehen-
der Windenergiestandorte und 
kommunaler Windenergiepla-
nungen

   10.2-10 Ziel  Monitoring der Windenergie-
bereiche

   10.2-11 Grundsatz  Inanspruchnahme von Kom-
munen mit Windenergieberei-
chen

   10.2-12 Ziel  Windenergienutzung in In-
dustrie- und Gewerbegebie-
ten

   10.2-13 Ziel  Steuerung der Windenergie-
nutzung im Übergangszeit-
raum

   10.2-14 Ziel  Raumbedeutsame Freifl ä-
chen-Solarenergie im Frei-
raum

   10.2-15 Ziel  Inanspruchnahme von hoch-
wertigen Ackerböden für 
raumbedeutsame Freifl ächen-
Solarenergie

   10.2-16 Grundsatz  Inanspruchnahme von land-
wirtschaftlichen Kernräumen 
und vergleichbaren Flächen 
für raumbedeutsame Freifl ä-
chen-Solarenergie

   10.2-17 Grundsatz  Besonders geeignete Stand-
orte für raumbedeutsame 
Freifl ächen-Solarenergie im 
Freiraum

   10.2-18 Grundsatz  Freifl ächen-Solarenergie im 
Siedlungsraum“.

 c)  Die Angaben zu den Nummern „Zu 10.2-2“ bis 
„Zu 10.2-3“ werden durch die folgenden Angaben 
zu den Nummern „Zu 10.2.-2“ bis „Zu 10.2.-3“ er-
setzt:

   „Zu 10.2-2   Vorranggebiete für die Windenergie-
nutzung

   Zu 10.2-3   Unvereinbarkeit von Höhenbeschrän-
kungen mit Windenergiebereichen“

 d)  Die Angaben zu der Nummer „Zu 10.2-5“ werden 
durch die folgenden Angaben zu den Nummern 
„Zu 10.2.-5“ bis „Zu 10.2.-18“ ersetzt:

   „Zu 10.2-5  Landes- und Regionalplanänderungen 
parallel durchführen und abschließen

   Zu 10.2-6   Windenergienutzung in Waldbereichen

   Zu 10.2-7   Windenergienutzung in waldarmen 
Gemeinden

   Zu 10.2-8   Windenergienutzung in Bereichen für 
den Schutz der Natur

   Zu 10.2-9   Berücksichtigung bestehender Wind-
energiestandorte und kommunaler 
Windenergieplanungen

   Zu 10.2-10   Monitoring der Windenergiebereiche

   Zu 10.2-11   Inanspruchnahme von Kommunen mit 
Windenergiebereichen

   Zu 10.2-12   Windenergienutzung in Industrie- und 
Gewerbegebieten

   Zu 10.2-13   Steuerung der Windenergienutzung im 
Übergangszeitraum

   Zu 10.2-14   Raumbedeutsame Freifl ächen-Solar-
energie im Freiraum

   Zu 10.2-15   Inanspruchnahme von hochwertigen 
Ackerböden für raumbedeutsame Frei-
fl ächen-Solarenergie

   Zu 10.2-16   Inanspruchnahme von landwirtschaft-
lichen Kernräumen und vergleichbaren 
Flächen für raumbedeutsame Freifl ä-
chen-Solarenergie

   Zu 10.2-17   Besonders geeignete Standorte für 
raumbedeutsame Freifl ächen-Solar-
energie im Freiraum

   Zu 10.2-18   Freifl ächen-Solarenergie im Siedlungs-
raum“.

4.  Nach dem Verzeichnis der „Ziele, Grundsätze und Er-
läuterungen“ wird folgende Begründung der 2. Ände-
rung des LEP NRW eingefügt:

  „Begründung der 2. Änderung des LEP NRW zum 
Ausbau der Erneuerbaren Energien

  Der Klimawandel gehört zu den größten Herausforde-
rungen unserer Zeit. Um die Erderwärmung, wie im 
Pariser Klimaschutzabkommen vereinbart, auf deut-
lich unter 2 Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad 
Celsius zu begrenzen, müssen die weltweiten Treib-
hausgasemissionen kurzfristig drastisch reduziert und 
perspektivisch bilanzielle Treibhausgasneutralität er-
reicht werden. Deutschland und insbesondere Nord-
rhein-Westfalen tragen bei der Umsetzung von Kli-
maschutzmaßnahmen eine besondere Verantwortung 
in Europa.

  Die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen, insbe-
sondere Kohle, Öl und Gas, ist einer der Hauptverur-
sacher von Treibhausgasemissionen. Der Umstieg auf 
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erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie ist 
daher entscheidend für die Dekarbonisierung des 
Energiesektors und das Erreichen der Klimaziele. 

  Neben der Klimakrise ist das Industrie- und Energie-
land Nordrhein-Westfalen besonders von der Energie-
krise betroffen. Steigende Energiepreise belasten Un-
ternehmen, Kommunen und Bürgerinnen und Bürger 
und der andauernde russische Angriffskrieg gegen die 
Ukraine zeigt, wie abhängig die europäische Energie-
versorgung von Importen fossiler Energieträger ist.

  Die Transformation zu einem Energiesystem auf Basis 
erneuerbarer Energien ist die einzige und zwingend 
notwendige Antwort auf beide Herausforderungen. 
Um die Klimaschutzziele des Bundes und des Landes 
Nordrhein-Westfalen zu erreichen, die Wettbewerbs-
fähigkeit des Wirtschaftsstandortes Nordrhein-West-
falen zu erhalten und die Energiesouveränität und 
Versorgungssicherheit Deutschlands zu gewährleisten, 
ist ein stark beschleunigter Ausbau der erneuerbaren 
Energien notwendig.

  Bereits Artikel  20a des Grundgesetzes (GG) veran-
kert den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
und der Tiere im Rahmen der verfassungsrechtlichen 
Ordnung. Dies impliziert die Verantwortung der 
staatlichen Gewalt, den Umwelt- und Klimaschutz 
zu fördern und den Ausbau Erneuerbarer Energien 
zu unterstützen (BVerfG, Beschluss des Ersten Se-
nats vom 24. März 2021- 1 BvR 2656/18). Entspre-
chend dient der Ausbau erneuerbarer Energien dem 
Klimaschutzziel des Artikel 20a GG und dem Schutz 
von Grundrechten vor den Gefahren des Klimawan-
dels, weil mit dem dadurch CO2-emissionsfrei er-
zeugten Strom der Verbrauch fossiler Energieträger 
unter anderem zur Stromgewinnung verringert wer-
den kann (BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 
23. März 2022 – 1 BvR 1187/17).

  Angesichts der zunehmenden Zuspitzung der Klima-
krise hat der Bundesgesetzgeber daher das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) novelliert, welches der 
Förderung der Erneuerbaren Energien in Deutschland 
dient und darauf abzielt, den Anteil der Erneuerbaren 
Energien am Stromverbrauch maßgeblich auszu-
bauen. Dabei wird das bundesweite Ziel der Netto-
Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2045 unter an-
derem durch das Ziel konkretisiert, bis zum Jahr 2030 
den Anteil Erneuerbarer Energien am Bruttostrom-
verbrauch auf mindestens 80 Prozent zu steigern (§ 1 
Absatz 2 EEG). Die besondere Bedeutung der erneu-
erbaren Energien hat der Bundesgesetzgeber eben-
falls mit dem neuen § 2 EEG gesetzlich verankert, in-
dem er feststellt, dass die Errichtung und der Betrieb 
von Anlagen für Erneuerbare Energien im überragen-
den öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen 
Sicherheit dienen.

  Darauf aufbauend hat das Wirtschaftsministerium 
NRW in seinem Energiebericht 2022 bereits umfang-
reiche Maßnahmen dargestellt, die die Transformation 
des Energiesystems auf dem Weg zur Klimaneutralität 
deutlich beschleunigen sollen. Diese Transformation 
ist mit Blick auf den Klimaschutz zwingend, ange-
sichts der perspektivisch preisdämpfenden Wirkung 
der Erneuerbaren Energien ökonomisch vorteilhaft 
und für die Souveränität und Energieversorgungssi-
cherheit von erheblicher Relevanz. 

  Konkret sind im EEG bei der Windenergie an Land 
die Ausbaupfade auf ein Niveau von 10 Gigawatt 
(GW) pro Jahr gesteigert worden, sodass im Jahr 2030 
insgesamt rund 115 GW Wind-Leistung in Deutsch-
land installiert sein sollen. Mittel- und langfristig soll 
die installierte Leistung auf 157 GW im Jahr 2035 und 
160 GW im Jahr 2040 ansteigen und auch nach 2040 
auf dem Niveau von 160 GW erhalten bleiben. Mit der 
Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes wurde 
auch der Ausbaupfad für Photovoltaik erheblich ge-
steigert auf die Zielmarke von 215 Gigawatt instal-
lierter Leistung bis zum Jahr 2030. Gegenüber dem 
Ausbaustand Ende 2021 mit einer installierten Leis-
tung von rund 59 Gigawatt bedeutet dies einen Netto-
Zubau von 155 Gigawatt installierter Leistung in we-
niger als einem Jahrzehnt, der hälftig, das heißt je-

weils etwa 78 Gigawatt auf Dach- und auf Freifl ächen 
erfolgen soll.

  Vor diesem Hintergrund müssen die Rahmenbedin-
gungen zum Ausbau der erneuerbaren Energien ange-
passt werden; dazu sind unter anderem Änderungen 
des Landesentwicklungsplans erforderlich. Ziel ist es, 
die Transformation hin zur Klimaneutralität in Ein-
klang zu bringen mit den Erfordernissen der Raum-
ordnung. Gemäß §  2 Absatz  1 Raumordnungsgesetz 
(ROG) sind die Grundsätze der Raumordnung im 
Sinne der Leitvorstellung einer nachhaltigen Raum-
entwicklung nach § 1 Absatz 2 ROG anzuwenden und 
durch Festlegungen in Raumordnungsplänen zu kon-
kretisieren. Gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 1 ROG sind 
im Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und 
in seinen Teilräumen ausgeglichene soziale, infra-
strukturelle, wirtschaftliche, ökologische und kultu-
relle Verhältnisse anzustreben. Für die vorliegende 
Änderung des Landesentwicklungsplans insgesamt 
sind insbesondere die Grundsätze in §  2 Absatz  2 
Nummer 4 und 6 ROG relevant. Danach ist den räum-
lichen Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung zu 
tragen, sowohl durch Maßnahmen, die dem Klima-
wandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der 
Anpassung an den Klimawandel dienen und dabei die 
räumlichen Voraussetzungen für den Ausbau der er-
neuerbaren Energien schaffen. Darüber hinaus ist den 
räumlichen Erfordernissen für eine kostengünstige, 
sichere und umweltverträgliche Energieversorgung 
einschließlich des Ausbaus von Energienetzen Rech-
nung zu tragen.

  Begründung der Änderungen zur Windenergie

  Zur Erreichung der EEG-Ausbauziele für die Wind-
energie an Land hat der Bundesgesetzgeber ein um-
fangreiches Gesetzespaket mit dem sogenannten 
Wind-an-Land Gesetz verabschiedet. Mit dem Wind-
energiefl ächenbedarfsgesetz (WindBG) werden den 
Ländern verbindliche Flächenziele – sogenannte Flä-
chenbeitragswerte – vorgegeben. Diese leiten sich aus 
den EEG-Ausbauzielen her und bilden damit die bun-
desweiten energiewirtschaftlichen Flächenbedarfe ab 
(vergleiche Gesetzesbegründung Wind-an-Land-Ge-
setz, BT-Drs. 20/2355). Das Gesamtziel von 2 Prozent 
der Bundesfl äche wird durch einen Verteilungsschlüs-
sel, der die vorhandenen Flächenpotenziale berück-
sichtigt, zwischen den Ländern verteilt. Nordrhein-
Westfalen muss in der Folge insgesamt mindestens 1,8 
Prozent der Landesfl äche planerisch für die Wind-
energienutzung bis 2032 ausweisen. Für das Jahr 2027 
wird durch das WindBG ein Flächenbeitragswert von 
mindestens 1,1 Prozent der Landesfl äche identifi ziert. 

  Im Rahmen der Gesetzesbegründung zum Wind-an-
Land Gesetz wird deutlich, dass die Flächenbeitrags-
werte ebenso wie die Umsetzungsfristen Mindestvor-
gaben sind (BT-Drs. 20/2355, S. 25). Demnach besteht 
für den Plangeber auch die Möglichkeit, die Umset-
zung der Flächenbeitragswerte deutlich früher zu er-
wirken.

  Um den klima- und energiepolitischen Notwendig-
keiten zu entsprechen und einen ambitionierten Bei-
trag zur Erreichung der Klimaschutzziele zu leisten, 
hat sich Nordrhein-Westfalen das Ziel gesetzt, die 
zur Erfüllung der Ziele des EEG errechneten not-
wendigen Flächenbeitragswerte Nordrhein-Westfa-
lens deutlich vor den vom Bund gesetzten Fristen zu 
erreichen. Aktuelle Studien wie zum Beispiel der im 
März 2023 veröffentlichte Synthesebericht des Welt-
klimarates (IPCC) zeigen deutlich auf, das beim Kli-
maschutz größtmögliche Geschwindigkeit geboten 
ist, um die Erderwärmung noch auf 1,5 Grad begren-
zen zu können. Nordrhein-Westfalen kommt als be-
völkerungsreichstem Bundesland Deutschlands und 
als Energie- und Industriestandort mit entsprechend 
hohen Treibhausgasemissionen hierbei eine beson-
dere Verantwortung zu. Gleichzeitig stellt die Trans-
formation in Richtung Klimaneutralität eine beson-
dere Herausforderung aber auch eine zwingende 
wirtschaftliche Notwendigkeit dar. Bereits aus §  2 
EEG ergibt sich, dass ein überragendes öffentliches 
Interesse auch am schnellstmöglichen Ausbau der 
Erneuerbaren Energien besteht, bis das Ziel der 
Treibhausneutralität erreicht ist. 
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  Nach dem derzeitig bekannten Stand der Planung 
sind in NRW insgesamt 43 050 Hektar für Windenergie 
landesweit ausgewiesen, das entspricht etwa 1,3 Pro-
zent der Landesfl äche NRW. Auf Ebene der Regional-
planung werden nicht durchgängig Bereiche für 
Windenergie ausgewiesen. Um die im WindBG formu-
lierten Flächenziele für das Jahr 2032 in Nordrhein-
Westfalen zu erreichen, besteht daher zwingender 
Handlungsbedarf. 

  Zur Umsetzung der Flächenbeitragswerte wurde da-
her ein Weg gewählt, der auf der einen Seite eine 
schnelle Verwirklichung noch vor den im WindBG ge-
nannten zeitlichen Fristen erlaubt, der aber gleichzei-
tig auch die Berücksichtigung der grundlegenden Er-
fordernisse der Raumordnung nach § 2 Absatz 2 ROG 
ermöglicht.

  Zur Umsetzung der im Wind-an-Land Gesetz festge-
legten Vorgaben steht nach § 3 Absatz 2 WindBG die 
Option zur Verfügung, die notwendigen Flächen in re-
gionalen Raumordnungsplänen auszuweisen oder die 
Ausweisung durch die kommunalen Planungsträger 
zu sichern. Entscheidend für die Bewertung dieser 
Optionen ist die Betrachtung der Rechtsfolge nach 
§  249 Absatz  7 BauGB: wenn die Flächenbeitrags-
werte zu den Stichtagen nach §  3 Absatz  1 WindBG 
nicht erreicht werden, wären Windenergieanlagen im 
gesamten von der Zielverfehlung betroffenen Pla-
nungsraum privilegiert zulässig. Eine Steuerung des 
Ausbaus über Darstellungen in Flächennutzungsplä-
nen, Ziele der Raumordnung sowie sonstige Maßnah-
men der Landesplanung wäre nicht mehr möglich.

  Dies ist aus Sicht der Landesregierung zu vermeiden. 
Aufgabe der Regionalplanung in NRW ist es, darauf 
hinzuwirken, dass „die Ziele der Raumordnung be-
achtet und die Grundsätze und sonstigen Erforder-
nisse der Raumordnung berücksichtigt werden“  (§ 9 
Absatz  5 LPlG NRW). Den Trägern der Regionalpla-
nung kommt damit eine zentrale Rolle bei der Ab-
stimmung der unterschiedlichen Anforderungen an 
den Raum zu. Soweit die oben genannte Rechtsfolge 
aus § 249 Absatz 7 BauGB greift, wird diese Aufgabe 
bezogen auf die Windenergie nicht zu erfüllen sein.

  Um weiterhin eine sachgerechte Abwägung der Erfor-
dernisse der Raumordnung mit den besonderen An-
forderungen des Klimaschutzes in NRW auf Dauer zu 
gewährleisten, ist daher eine Änderung des Landes-
entwicklungsplans erforderlich, indem die Flächen-
beiträge des WindBG im Rahmen einer sachgerechten 
raumordnerischen Abwägung auf die Planungsregio-
nen verteilt werden. Die Umsetzung der Teilfl ächen-
ziele soll dann durch die Träger der Regionalplanung 
unter Berücksichtigung der übrigen Erfordernisse der 
Raumordnung in ihrem konkreten Planungsraum 
möglichst zügig und sachgerecht erfolgen.

  Die Umsetzung der Teilfl ächenziele soll außerdem 
schnellstmöglich erfolgen, da die Ausweisung von Flä-
chen nur ein Zwischenschritt sein kann. Entscheidend 
ist, dass auf diesen Flächen möglichst schnell Wind-
energieanlagen errichtet werden, deren regenerativ 
erzeugter Strom zur Importunabhängigkeit von Strom 
aus fossilen Energieträgern und geopolitisch unsiche-
ren Herkunftsländern, zur Energiepreisdämpfung und 
nicht zuletzt zum Schutz gegen den Klimawandel bei-
trägt. Das erst ist die notwendige Grundlage dafür, 
den Bürgerinnen und Bürgern im Land dauerhaft be-
zahlbare Strompreise und den Kommunen und Unter-
nehmen darüber hinaus eine sichere und wettbe-
werbsfähige Stromversorgung zu ermöglichen.

  Um auch in der Übergangszeit bis zum Inkrafttreten 
der angepassten Regionalpläne die Steuerungsfähig-
keit der Regionalplanung zu sichern und eine ange-
messene Abwägung der Belange der Erneuerbaren 
Energien mit den Erfordernissen der Raumordnung 
zu gewährleisten, wird ein zusätzliches Steuerungs-
instrument eingeführt mit dem Ziel, den Ausbau in 
der Übergangszeit auf bestehende Standorte, kommu-
nale Planungen, von den Kommunen unterstützte 
Standorte beziehungsweise auf Kernpotenzialfl ächen 
(„No-Regret-Flächen“) zu konzentrieren. Sobald die 
Entwürfe der angepassten Regionalpläne vorliegen, 
soll die Planung und Genehmigung der Windenergie 

auf die regionalplanerisch festgelegten Windenergie-
bereiche konzentriert werden.

  Begründung der Änderungen zur Solarenergie

  Auch für den Ausbaupfad für Photovoltaik ergibt sich 
aus den vorangegangenen Erwägungen die Notwen-
digkeit, die bestehenden Festlegungen des Landesent-
wicklungsplans anzupassen, um die Klimaschutzziele 
Nordrhein-Westfalens schnellstmöglich zu erreichen 
und  einen ambitionierten Beitrag zur Erreichung der 
Bundes- Klimaschutzziele zu leisten.

  Mit der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
wurde der Ausbaupfad für Solaranlagen erheblich ge-
steigert auf die Zielmarke von 215 Gigawatt instal-
lierter Leistung bis zum Jahr 2030. Gegenüber dem 
Ausbaustand Ende 2022 mit einer installierten Leis-
tung von rund 67,5 Gigawatt bedeutet dies einen 
Netto-Zubau von 147,5 Gigawatt installierter Leis-
tung in weniger als einem Jahrzehnt, der hälftig, das 
heißt jeweils etwa im Umfang von rund 74 Gigawatt 
auf Dach- und auf Freifl ächen erfolgen soll. Nord-
rhein-Westfalen wird diese Zielsetzung ambitioniert 
unterstützen, wofür der jährliche Zubau von Photo-
voltaik-Anlagen erheblich gesteigert werden muss – 
insbesondere auch im Bereich der Freifl ächen-Solar-
anlagen. Von der in Nordrhein-Westfalen installierten 
Photovoltaik-Leistung von ca. 7,6 Gigawatt (Stand 
Ende 2022) entfallen nur rund 6 Prozent, das heißt 
circa 430 Megawatt auf Freifl ächenanlagen. Freifl ä-
chen-Solaranlagen sind schon jetzt eine der kosten-
günstigsten Arten der Stromerzeugung. Der erhebli-
che Elektrizitätsbedarf aus erneuerbaren Energien 
lässt keine Priorisierung zwischen den verschiedenen 
Technologien zu, sondern erfordert den konsequenten 
Ausbau in allen Bereichen. Gemäß Beschluss des Bun-
desverfassungsgerichts (BVerfG, Beschluss des Ersten 
Senats vom 23. März 2022 – 1 BvR 1187/171) dient 
jede auf den weiteren Ausbau der Nutzung erneuer-
barer Energien gerichtete Maßnahme dem Schutz des 
Klimas, zu dem der Staat nach dem Klimaschutzgebot 
des Artikel  20a GG verpfl ichtet ist (vergleiche 
BVerfGE 157, 30 <138ff. Rn. 197ff.> – Klimaschutz). 

  Im Bereich der Solarenergie gilt es entsprechend, ne-
ben den Maßnahmen zur Ausnutzung der Dachfl ä-
chen, auch der Technologie der Freifl ächen-Solarener-
gie mehr Flächen als bisher zur Verfügung zu stellen. 
Dafür schafft die Änderung des Landesentwicklungs-
plans die notwendigen Voraussetzungen durch die Er-
weiterung der möglichen Flächenkulisse. 

  Allerdings sind dabei insbesondere auch die Grund-
sätze nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 Satz 5 und 6, § 2 
Absatz  2 Nummer  4 Satz  7 und §  2 Absatz  2 Num-
mer 5 Satz 1 und 4 des ROG zu berücksichtigen, wo-
nach der Freiraum zu schützen, eine weitere Zer-
schneidung der freien Landschaft und von Waldfl ä-
chen so weit wie möglich zu vermeiden und die 
Flächeninanspruchnahme im Freiraum zu begrenzen 
ist sowie Kulturlandschaften zu erhalten und zu ent-
wickeln sind. Diese Grundsätze sind mit dem Ausbau 
der Erneuerbaren Energien und dem damit einherge-
henden überragenden öffentlichen Interesse in Ein-
klang zu bringen. 

  Die Änderung des Landesentwicklungsplans und die 
damit einhergehende Erweiterung der Flächenkulisse 
für Freifl ächen-Solarenergieanlagen trägt sowohl den 
Grundsätzen aus dem ROG als auch dem überragen-
den öffentlichen Interesse des Ausbaus der Erneuer-
baren Energien Rechnung indem die Flächenkulisse 
für Erneuerbare Energien erweitert wird und gleich-
zeitig schützenswerte Bereiche, wie regionalplane-
risch festgelegte Waldbereiche und Bereiche zum 
Schutz der Natur , nicht für raumbedeutsame Freifl ä-
chen-Solarenergieanlagen zur Verfügung stehen. Dar-
über hinaus muss der Standort für raumbedeutsame 
Freifl ächen-Solaranlagen auch zukünftig mit der 
Schutz- und Nutzfunktion der jeweiligen Festlegung 
im Regionalplan vereinbar sein. Die damit für Freifl ä-
chen-Solarenergieanlagen zur Verfügung gestellte 
Fläche macht es möglich, die Klimaschutzziele Nord-
rhein-Westfalens zu erreichen.

  Weiterhin sind gemäß den oben genannten Grundsät-
zen des ROG die räumlichen Voraussetzungen für die 
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Land- und Forstwirtschaft in ihrer Bedeutung für die 
Nahrungs- und Rohstoffproduktion zu erhalten oder 
zu schaffen und Kulturlandschaften sind zu erhalten 
und zu entwickeln. Es sind die räumlichen Vorausset-
zungen dafür zu schaffen, dass die Land- und Forst-
wirtschaft ihren Beitrag dazu leisten kann, die natür-
lichen Lebensgrundlagen in ländlichen Räumen zu 
schützen sowie Natur und Landschaft zu pfl egen und 
zu gestalten. Deshalb sind die landwirtschaftlichen 
Nutzungsmöglichkeiten besonders ertragsfähiger und 
hochwertigen Ackerböden sowie von landwirtschaftli-
chen Kernräumen und vergleichbaren Flächen zu er-
halten, was im Falle einer kombinierten Nutzung für 
Landwirtschaft und Solarenergie durch spezielle 
Agri-Photovoltaikanlagen erreicht werden kann.

  Gerade weil die Siedlungstätigkeit gemäß §  2 Ab-
satz  2 Nummer  2 und 6 ROG räumlich konzentriert 
und vorrangig auf vorhandene Siedlungen mit ausrei-
chender Infrastruktur ausgerichtet werden soll, er-
scheint es sinnvoll, die Freifl ächen-Solarenergienut-
zung im Siedlungsraum insbesondere als arrondie-
rende, den anderen gewerblichen und industriellen 
Nutzungen untergeordnete Nutzung zu ermöglichen. 
Damit wird unterstützt, dass mit dem Schienenperso-
nennahverkehr (SPNV) gut erschlossene Flächen im 
Siedlungsraum in weiten Teilen den gewerblichen be-
ziehungsweise industriellen Unternehmen vorbehal-
ten bleiben, die von vielen Beschäftigen erreicht wer-
den müssen, und dennoch eine Eigenversorgung dieser 
Unternehmen mit Strom aus Photovoltaikanlagen 
möglich wird. Gleichzeitig wird dadurch vermieden, 
dass für solche Unternehmen weiterer Siedlungsraum 
festgelegt werden muss – dann eventuell auch an we-
niger gut mit dem SPNV erschlossenen Standorten, da 
die Möglichkeiten entlang von Schienenstrecken be-
grenzt sind.“

5.  Die Überschrift der Begründung der Änderung des 
LEP NRW wird wie folgt gefasst:

  „Begründung der 1. Änderung des LEP NRW“.

6.  Nummer „10. Energieversorgung“ wird wie folgt ge-
ändert:

 a)  Die Angaben zu den Nummern 10.2-2 und 10.2-3 
werden wie folgt gefasst:

   „10.2-2  Ziel Vorranggebiete für die Windenergie-
nutzung

   Für Nordrhein-Westfalen sind insgesamt mindes-
tens 1,8 Prozent der Landesfl äche planerisch für 
die Windenergie festzulegen. Dazu sind in den 
sechs Planungsregionen Bereiche für die Nutzung 
der Windenergie als Vorranggebiete in den Regio-
nalplänen (Windenergiebereiche) in mindestens 
folgendem Umfang festzulegen:

  
 Planungsregion Arnsberg: 13 186 Hektar,

  
 Planungsregion Detmold: 13 888 Hektar,

  
 Planungsregion Düsseldorf: 4 151 Hektar,

  
 Planungsregion Köln: 15 682 Hektar,

  
  Planungsregion Münster: 12 670 Hektar,

  
  Planungsregion des Regionalverbandes Ruhr: 2 036 
Hektar. 

   Diese Vorranggebiete sind als Rotor-außerhalb-
Flächen festzulegen.

   10.2-3 Ziel Unvereinbarkeit von Höhenbeschrän-
kungen mit Windenergiebereichen

   Mit den nach Ziel 10.2-2 festgelegten Windenergie-
bereichen sind Höhenbeschränkungen nicht ver-
einbar.“

 b)  Die Angabe zu Nummer 10.2-5 wird durch die fol-
genden Angaben zu den Nummern 10.2-5 bis 10.2-
18 ersetzt:

   „10.2-5 Grundsatz Landes- und Regionalplan-
änderungen parallel durchführen und abschließen

   Die Regionalplanverfahren zur Festlegung der Flä-
chenziele sollen parallel zur Änderung des Lan-
desentwicklungsplans geführt werden. Insbeson-
dere soll die Durchführung des Beteiligungsver-

fahrens nach §  9 Absatz  2 ROG bereits im Jahr 
2024 abgeschlossen sein, um die Rechtsfolgen des 
§  245e Absatz  4 BauGB bereits im Jahr 2024 zu 
 ermöglichen. Im Jahr 2025 sollen die Verfahren ab-
geschlossen sein.

   10.2-6 Ziel Windenergienutzung in Waldbereichen

   Regionalplanerisch festgelegte Waldbereiche kön-
nen für die Windenergienutzung in Anspruch ge-
nommen werden, sofern es sich um Nadelwald 
handelt. Ausgenommen hiervon sind Naturschutz-
gebiete, Nationalparke, Nationale Naturmonu-
mente, Naturwaldzellen, Wildnisentwicklungsge-
biete sowie Natura 2000-Gebiete.

   10.2-7 Grundsatz Windenergienutzung in wald-
armen Gemeinden

   In waldarmen Gemeinden (unter 20 Prozent Wald-
anteil im Gemeindegebiet) soll in den regionalpla-
nerisch festgelegten Waldbereichen auf die Festle-
gung von Windenergiebereiche verzichtet werden.

   10.2-8 Ziel Windenergienutzung in Bereichen für 
den Schutz der Natur

   Abweichend von den Zielen 7.2-2 und 7.2-3 dürfen 
Vorranggebiete für die Windenergienutzung auch 
in Bereichen für den Schutz der Natur festgelegt 
werden, soweit es sich dabei nicht um Natur-
schutzgebiete, Nationalparke, Nationale Naturmo-
numente sowie Natura 2000-Gebiete handelt.

   10.2-9 Grundsatz Berücksichtigung bestehender 
Windenergiestandorte und kommunaler Windener-
gieplanungen

   Bei der Festlegung von Windenergiebereichen ge-
mäß Ziel 10.2-2 sollen geeignete Windenergie-
standorte und geeignete Windenergieplanungen 
der Kommunen berücksichtigt werden.

   10.2-10 Ziel Monitoring der Windenergiebereiche

   Die Windenergiebereiche sind im Hinblick auf 
technische Entwicklungen und die Ausnutzbarkeit 
zur Energieerzeugung turnusmäßig zu prüfen und 
fortzuschreiben.

   10.2-11 Grundsatz Inanspruchnahme von Kommu-
nen mit Windenergiebereichen

   Bei der regionalplanerischen Festlegung von Wind-
energiebereichen sind die Belange der betroffenen 
Kommunen besonders in den Blick zu nehmen.

   10.2-12 Ziel Windenergienutzung in Industrie- und 
Gewerbegebieten

   In Industrie- und Gewerbegebieten ist die Inan-
spruchnahme von geeigneten Flächen für die 
Windenergienutzung zu prüfen. Dabei ist die 
Windenergienutzung als eine arrondierende, den 
anderen gewerblichen und industriellen Nutzun-
gen untergeordnete Nutzung zu ermöglichen, um 
gleichzeitig eine möglichst effiziente Flächennut-
zung sicherzustellen und eine weitere Ausweisung 
von Bereichen für gewerbliche und industrielle 
Nutzungen zu vermeiden.

   10.2-13 Ziel Steuerung der Windenergienutzung 
im Übergangszeitraum

   Der Zubau von Windenergieanlagen erfolgt in 
Nordrhein-Westfalen zukünftig in Windenergiebe-
reichen gemäß Ziel 10.2-2 sowie auf Sonderbaufl ä-
chen, in Sondergebieten und mit diesen vergleich-
baren Ausweisungen in Flächennutzungsplänen 
und Bebauungsplänen. Die Träger der Regional-
planung sind gemäß Grundsatz 10.2-5 gehalten, 
diese Windenergiebereiche im erforderlichen Um-
fang bis 2025 festzulegen.

   Bis zum Inkrafttreten der auf Grundlage des Lan-
desentwicklungsplans in der Fassung vom 1. Mai 
2024 angepassten jeweiligen Regionalplanung 
(Übergangszeitraum) erfolgt der Zubau von Wind-
energieanlagen auf den Flächen, die Regionalpla-
nungsträger in ihren Planentwürfen vorsehen. 

   Soweit solche Konzepte noch nicht vorliegen, sind 
große zusammenhängende, für die Windenergie ge-
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eignete Flächen (Kernpotenzialfl ächen) für den 
Windenergieausbau zu nutzen. Diese Flächen eig-
nen sich mangels raumordnungsrechtlicher Rest-
riktion und der Möglichkeit zur Konzentration des 
Windenergieausbaus besonders zur planerischen 
Übernahme in die Regionalplanung. 

   Außerhalb dieser Flächen widerspricht der Zubau 
in der Übergangszeit dem Steuerungsziel, soweit 
dieses nicht anderweitig gewahrt ist. Einem raum-
bedeutsamen Anlagenzubau außerhalb der vorbe-
zeichneten Gebiete soll während des Übergangs-
zeitraums im begründeten Einzelfall jeweils mit 
Maßnahmen des Raumordnungsrechts (§  12 ROG, 
§ 36 LPlG NRW) begegnet werden.

   10.2-14 Ziel Raumbedeutsame Freifl ächen-Solar-
energie im Freiraum

   Regional- oder Bauleitplanung für raumbedeut-
same Freifl ächen-Solarenergieanlagen ist im Frei-
raum mit Ausnahme von regionalplanerisch fest-
gelegten Waldbereichen und Bereichen zum Schutz 
der Natur möglich, wenn der jeweilige Standort 
mit der Schutz- und Nutzfunktion der jeweiligen 
Festlegung im Regionalplan vereinbar ist. Dabei 
ist dem überragenden öffentlichen Interesse des 
Ausbaus der Erneuerbaren Energien Rechnung zu 
tragen.

   10.2-15 Ziel Inanspruchnahme von hochwertigen 
Ackerböden für raumbedeutsame Freifl ächen-So-
larenergie

   Regional- oder Bauleitplanung für raumbedeut-
same Freifl ächen-Solarenergieanlagen auf hoch-
wertigen Ackerböden darf nur für Agri-Photovol-
taikanlagen erfolgen.

   10.2-16 Grundsatz Inanspruchnahme von land-
wirtschaftlichen Kernräumen und vergleichbaren 
Flächen für raumbedeutsame Freifl ächen-Solar-
energie

   Regional- oder Bauleitplanung für raumbedeut-
same Freifl ächen-Solarenergieanlagen soll auf Flä-
chen innerhalb der allgemeinen Freiraum- und 
Agrarbereiche, die sich durch besonders hohe 
landwirtschaftliche Ertragskraft der Böden, beson-
ders günstige Agrar- und Betriebsstrukturen oder 
eine besonders hohe Wertigkeit für spezielle land-
wirtschaftliche Nutzungen wie Sonderkulturen 
auszeichnen, nur für Agri-Photovoltaikanlagen er-
folgen.

   10.2-17 Grundsatz Besonders geeignete Standorte 
für raumbedeutsame Freifl ächen

   Solarenergie im Freiraum

   Für raumbedeutsame Freifl ächen-Solarenergiean-
lagen im Freiraum sollen vorzugsweise:

    geeignete Brachfl ächen,

    geeignete Halden und Deponien,

    geeignete Flächen in landwirtschaftlich benach-
teiligten Gebieten,

    geeignete künstliche und erheblich veränderte 
Oberfl ächengewässer oder

   Windenergiebereiche, sofern dies mit der Vor-
rangfunktion dieser Bereiche vereinbar ist,

   genutzt werden.

   Des Weiteren sollen vorzugsweise Flächen bis zu 
einer Entfernung von 500 Metern von Bundesfern-
straßen, Landesstraßen und überregionalen Schie-
nenwegen des Personen- und Güterverkehrs ge-
nutzt werden. Dabei soll die Anlagenausweisung 
vorrangig entlang von Bundesfernstraßen und 
überregionalen Schienenwegen erfolgen. Entlang 
von allen anderen dem öffentlichen Verkehr gewid-
meten Straßen und Schienenwegen des Personen- 
und Güterverkehrs sowie angrenzend an den Sied-
lungsraum sollen dagegen vorzugweise nur Flä-
chen bis zu einer Entfernung von 200 Metern 
genutzt werden. 

   Prioritär sollte die Anlagenausweisung nicht sin-
gulär im Freiraum erfolgen, sondern beginnend 
von der Infrastrukturanlage oder im Zusammen-
hang mit einer baulichen Nutzung und dabei die 
Belange landwirtschaftlicher Betriebe berücksich-
tigen. Auf den besonderen Schutz landwirtschaftli-
cher Flächen mit hochwertigen Ackerböden im 
Ziel 10.2-15 und den in der Abwägung zu berück-
sichtigenden landwirtschaftlichen Kernräumen im 
Grundsatz 10.2-16 wird verwiesen.

   10.2-18 Grundsatz Freifl ächen-Solarenergie im 
Siedlungsraum

   Bauleitplanung soll die Freifl ächen-Solarenergie-
nutzung im Siedlungsraum als arrondierende, den 
anderen gewerblichen und industriellen Nutzun-
gen untergeordnete Nutzung unterstützen.“

 c)  Die Erläuterungen zu Ziel 10.2-2 und 10.2-3 wer-
den wie folgt gefasst:

   „Zu 10.2-2 Vorranggebiete für die Windenergienut-
zung

   Der Bund hat mit dem Windfl ächenbedarfsgesetz 
(WindBG) den Ländern verbindliche Flächenziele 
für den Ausbau der Windenergie vorgegeben. 
Nordrhein-Westfalen soll danach bis spätestens 
2032 1,8 Prozent (61 402 Hektar) der Landesfl äche 
für Windenergie planerisch sichern. Diese Flächen-
sicherung ist aus Klimaschutzgründen und für 
eine bezahlbare Energieversorgung absolut erfor-
derlich. Nordrhein-Westfalen verfolgt daher eine 
wesentlich kürzere Umsetzungsfrist (siehe Grund-
satz 10.2-5). 

   Die verbindliche, räumliche Flächenfestlegung er-
folgt in Nordrhein-Westfalen in den Regionalplä-
nen der sechs Planungsregionen als Windenergie-
bereiche. Der Terminus „Windenergiebereiche“ 
entspricht der nordrhein-westfälischen Systema-
tik. Diese „Windenergiebereiche“ entsprechen den 
„Windenergiegebieten“ aus der Gesetzessprache 
des Wind-an-Land-Gesetz des Bundes.

   Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz NRW (LANUV) hat im Auftrag des Mi-
nisteriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz 
und Energie eine Flächenanalyse durchgeführt und 
im LANUV-Fachbericht 142 Flächenanalyse Wind-
energie Nordrhein-Westfalen veröffentlicht.

   Die Potenziale für die Nutzung der Windenergie 
sind in den Planungsgebieten Nordrhein-Westfa-
lens naturräumlich sehr unterschiedlich. Bei der 
Verteilung auf die Planungsregionen sind zunächst 
die landesweiten Flächenpotenziale nach natur-
räumlichen, siedlungsstrukturellen und windener-
gietechnischen Restriktionen ermittelt worden.  Im 
Rahmen der Flächenstudie wurde rechnerisch eine 
Obergrenze des Flächenpotenzials je Gemeinde auf 
maximal 15 Prozent der Gemeindefl äche angesetzt, 
um einzelne Gemeinden nicht übermäßig zu belas-
ten (vergleiche Grundsatz 10.2-11). Dieser Wert 
von 15 Prozent wird als Obergrenze angehalten, da 
die Bereitstellung entsprechender Flächenanteile 
für viele Gemeinden eine große Herausforderung 
darstellt. Um eine Umzingelung von Ortslagen in 
Gemeinden mit überdurchschnittlichen Potenzia-
len zu vermeiden und verbleibende kommunale 
Planungsspielräume zu erhalten, wird daher auf 
Basis der Flächenanalyse dieser Wert angesetzt. 
Diese rechnerische Obergrenze entspricht zudem 
der in NRW tatsächlich vorhandenen maximalen 
Ausdehnung kommunaler Konzentrationszonen. 

   Gesondert wird zudem das Windenergiepotenzial 
in nicht fachrechtlich geschützten Teilfl ächen der 
regionalplanerischen „Bereiche für den Schutz der 
Natur“ aufgezeigt. Der planerische Spielraum der 
Regionen wird insoweit erweitert (siehe Ziel 10.2-
8). Auch wird im Landesentwicklungsplan durch 
eine geeignete Festlegung auf das grundsätzlich 
zur Verfügung stehende Windenergiepotential in 
Gewerbe- und Industriegebieten, arrondierend zu 
gewerblichen und industriellen Nutzungen, hinge-
wiesen. 
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   Eine „gerechte Verteilung“ der Ausbauziele für die 
Windenergie auf die Planungsregionen muss diese 
unterschiedlichen Windenergiepotenziale ebenso 
berücksichtigen wie die Flächengrößen der Pla-
nungsregionen. Zentral für die Abwägung ist ne-
ben den Potenzialen die Berücksichtigung der be-
stehenden regionalen und kommunalen Flächen-
ausweisungen. So besitzen derzeit die beiden 
Planungsregionen mit den absolut höchsten Poten-
zialen (Arnsberg und Köln) anteilig den geringsten 
Anteil ihres Potenzials in bereits ausgewiesenen 
Flächen (kommunale Windkonzentrationszonen 
oder regional ausgewiesene Flächen). Dies ist zu 
berücksichtigen, um ein angemessenes Verhältnis 
zwischen den ausgewiesenen Flächen und den 
raumstrukturellen Potenzialen und anderen 
Raumfunktionen zu erreichen. Daher wird von ei-
ner rein potenzialorientierten Verteilung abgewi-
chen. 

   Für die Flächenverteilung wird zunächst auf die 
Ableitung der Flächenziele im Rahmen des 
WindBG zurückgegriffen Dies soll in der Abwä-
gung berücksichtigt werden, indem eine Deckelung 
anteilig zur Fläche der Planungsregionen einge-
führt wird. Dieses Vorgehen ist sachgerecht, da es 
im Vergleich zu einer bundesweiten Umsetzung des 
WindBG ausschließt, dass Planungsregionen in 
NRW einen größeren Anteil ihrer Fläche für die 
Windenergie ausweisen müssen, als dies in Gebie-
ten der Bundesrepublik mit größeren tatsächlichen 
Potenzialen der Fall sein wird. 

   Gleichzeitig muss ein zusätzliches Kriterium ein-
geführt werden, um sicherzustellen, dass die Pla-
nungsregionen ihre Teilfl ächenziele auf Basis der 
Potenzialstudie umsetzen können. In Ermangelung 
eines alternativen objektiven Maßstabs für die Be-
rücksichtigung der Potenziale für die übrigen ab-
zuwägenden Belange der Raumordnung wurde 
eine Annäherung vorgenommen, die es erlaubt, 
eine möglichst plausible Obergrenze für die Nut-
zung der Flächenpotenziale zu identifi zieren und 
zu einer sachgerechten Abwägung bei der Vertei-
lung der Flächenziele zu gelangen. 

   Auf Grund der sehr unterschiedlichen Siedlungs-
dichte innerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen 
wird zusätzlich begrenzend eine Obergrenze von 
maximal 75 Prozent der in der jeweiligen Pla-
nungsregion insgesamt zur Verfügung stehenden 
Windenergiepotentiale angehalten. Die Obergrenze 
von 75 Prozent entspricht dem Ansatz, zumindest 
einen Planungsspielraum auf einem Viertel der Po-
tenziale offen zu halten. Aus diesem Ansatz erge-
ben sich die Teilfl ächenziele dann rechnerisch. Zu 
beachten ist auch, dass durch die Restriktionen der 
Flächenanalyse bereits sichergestellt ist, dass eine 
Vorsorge für zentrale Belange des Siedlungsraums 
und der Rohstoffversorgung in den Regionen be-
reits sichergestellt ist. 

   Die Kombination aus Begrenzung der Gesamtfl ä-
cheninanspruchnahme für einige Planungsregio-
nen und maximaler Begrenzung des Potenzials für 
andere Regionen erscheint insgesamt als plane-
risch angemessene Lösung, um die unterschiedli-
chen Strukturen des Raums, bereits vorhandene 
Flächen zur Nutzung der Windenergie sowie die 
übrigen Belange in einen sachgerechten Ausgleich 
zu bringen. 

   Nach der Berechnungsmethode ergibt sich ein 
Überschuss von 211 Hektar. Dies entspricht antei-
lig 0,3 Prozent des zu erbringenden Flächenbei-
tragswertes nach WindBG und ist damit geringfü-
gig. Der Überhang ist in seiner geringen Größe 
vertretbar und stellt zudem eine Möglichkeit dar, 
den Flächenbeitrags wert nach WindBG bei ge-
ringfügigen Umsetzungsschwierigkeiten in den 
Planungsregionen zu erreichen. 

   Analog zur bundesgesetzlich im Wind-an-Land-
Gesetz eröffneten Möglichkeit zur Umverteilung 
von Flächenzielen zwischen den Bundesländern ist 
auch hier landesseitig im Verhältnis der sechs Pla-
nungsregionen untereinander auf diese Möglich-

keit hinzuweisen. Ein Flächenüberhang in einer 
Planungsregion könnte grundsätzlich geeignet 
sein, eine Verminderung des Flächenumfangs in 
anderen Planungsregionen zu begründen. Das lan-
desplanerische Instrument der Zielabweichung mit 
seiner Voraussetzung, dass die Grundzüge der Pla-
nung gewahrt sein müssen, kann hierfür genutzt 
werden. Im Rahmen eines solchen Verfahrens 
könnte eine sachgerechte Ausgestaltung einer sol-
chen Umverteilung festgelegt und auch landessei-
tig über die Zielabweichung entschieden werden.

   Bei der Planung von Vorranggebieten für Wind-
energie ist der Grundsatz 8.2-1 zu berücksichtigen. 
Danach sollen Transportfernleitungen bedarfsge-
recht ausgebaut und in Leitungsbändern fl ächen-
sparend und gebündelt geführt und an bereits vor-
handene Bandinfrastrukturen im Raum angelehnt 
werden. Dazu wird es in aller Regel sinnvoll sein, 
sofern raumstrukturell möglich, den Bereich paral-
lel zu vorhandenen raumbedeutsamen ober- und 
unterirdischen Transportfernleitungen durch einen 
Puffer freizuhalten, der es ermöglicht, Leitungen 
von der Flächenausdehnung her (inklusive zwin-
gend erforderlichem Sicherheitspuffer) ein weite-
res Mal in separater Lage dort unterzubringen.

   Zur Umsetzung von Grundsatz 8.2-1 soll darüber 
hinaus bei der Festlegung von Windenergieberei-
chen die über die Bundesfachplanung festgelegten 
oder durch Raumordnungsverfahren beziehungs-
weise Raumverträglichkeitsprüfungen empfohle-
nen Trassenkorridore für raumbedeutsame ober- 
und unterirdische Transportfernleitungen berück-
sichtigt werden, dies insbesondere, wenn das 
förmliche Planfeststellungsverfahren bereits ein-
geleitet wurde. Umgekehrt sollen neue raumbe-
deutsame ober- und unterirdische Transportfern-
leitungen so geplant werden, dass in Aufstellung 
befi ndliche oder festgelegte Windenergiebereiche 
nicht tangiert werden.

   Trassenführungen durch festgelegte Windenergie-
bereiche sind nur möglich, wenn sie mit der Vor-
rangfunktion der Windenergiebereiche vereinbar 
sind. In Aufstellung befi ndliche Windenergieberei-
che sind bei den Trassenführungen zu berücksich-
tigen. In Bezug auf die Vereinbarkeit von Wind-
energiegebieten wird drauf hingewiesen, dass 
Windenergieanlagen auf Grund von Nachlauftur-
bulenzen technisch bedingte Mindestabstände zu 
anderen Windenergieanlagen aufweisen. Für 
Transportleitungen, für die es keine ernsthaft in 
Betracht kommenden alternativen Trassenführun-
gen um einen in Aufstellung befi ndlichen oder 
festgelegten Windenergiebereich gibt, ist eine Ein-
zelfallprüfung im Hinblick auf den Einklang mit 
der Vorrangfunktion des Windenergiebereichs er-
forderlich. Wenn die Einzelfallprüfung keine Ver-
einbarkeit ergibt, kommt für die beschriebenen 
Fallkonstellationen ein Zielabweichungsverfahren 
oder eine Regionalplanänderung in Betracht. Es 
wird davon ausgegangen, dass im Falle einer Ver-
einbarkeit der Trassenplanung mit dem Windener-
giebereich der Flächenbeitragswert angerechnet 
wird. Im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens 
wäre unter anderem nachzuweisen, dass die Errei-
chung des Flächenbeitragswertes nicht in Frage 
gestellt wird (weiterhin hinreichend Flächen aus-
gewiesen sind). Im Rahmen des Regionalplanände-
rungsverfahrens müssten für den Flächenbeitrags-
wert ggf. verlorene Flächen andernorts neu ausge-
wiesen werden. Auf Ziel 10.2-10 wird in diesem 
Zusammenhang verwiesen.

   Zu 10.2-3 Unvereinbarkeit von Höhenbeschrän-
kungen mit Windenergiebereichen

   Nach §  4 Absatz  1 WindBG sind Flächen, die in 
Plänen ausgewiesen werden, die nach dem 1. Feb-
ruar 2023 wirksam geworden sind und Bestim-
mungen zur Höhe baulicher Anlagen enthalten, 
nicht anzurechnen. Die regionalplanerischen 
Windenergiebereiche sind daher ohne Höhenbe-
schränkung festzulegen.“



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 11 vom 30. April 2024236

 d)  Die Erläuterungen zu Grundsatz 10.2-5 werden 
durch die folgenden Erläuterungen zu den Zielen 
beziehungsweisen Grundsätzen 10.2-5 bis 10.2-18 
ersetzt:

   „Zu 10.2-5 Landes- und Regionalplanänderungen 
parallel durchführen und abschließen

   Die sich verschärfende Klima- und Energiekrise 
erfordert einen beschleunigten Umbau der Ener-
gieversorgung weg von fossilen Energieträgern hin 
zu erneuerbaren Energien. Nordrhein-Westfalen 
verfolgt das Ziel, das erste klimaneutrale Indust-
rieland in Europa zu werden. Dies kann – gerade 
auch im Hinblick auf die Bedeutung der energiein-
tensiven Industrie – nur mit einem deutlich be-
schleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien 
und insbesondere der Windenergie gelingen. Die 
von der Bundesregierung im WindBG gesetzten 
Fristen sollen daher in Nordrhein-Westfalen deut-
lich unterschritten werden. 

   Im Sinne einer zügigen Umsetzung sollen daher 
die entsprechenden Planverfahren auf Landes- 
und Regionalebene weitgehend parallel durchge-
führt werden. Die Regionalräte werden gebeten, 
dies in ihren Zeitplänen für die Regionalentwick-
lung zu berücksichtigen. 

   §  245e Absatz  4 BauGB eröffnet die Möglichkeit 
einer Genehmigung bereits nach Durchführung 
des Beteiligungsverfahrens, wenn anzunehmen ist, 
dass das Vorhaben den künftigen Ausweisungen 
des Plans entspricht. Im Sinne eines zügigen Aus-
baus der Windenergie soll diese Möglichkeit in den 
Regionalplanverfahren bereits ab dem Jahr 2024 
eröffnet werden. Die Regionalplanverfahren sollen 
zudem bereits im Jahr 2025 abgeschlossen sein.

   Zu 10.2-6 Windenergienutzung in Waldbereichen

   Die Festlegung des Ziels 10.2-6 eröffnet den Regio-
nalplanungsbehörden die Möglichkeit, bei der 
Festlegung von Windenergiebereichen unter den im 
Ziel genannten Voraussetzungen auch Nadelwald-
fl ächen in Anspruch zu nehmen (überlagernd fest-
zusetzen). Damit soll die Umsetzung des Ziels 
10.2-2 beziehungsweise der im WindBG des Bun-
des den Ländern verbindlich vorgegebenen Flä-
chenziele für den Ausbau der Windenergie ermög-
licht beziehungsweise erleichtert werden. 

   Mit der möglichen Inanspruchnahme von Nadel-
waldfl ächen für die Festlegung von Windenergiebe-
reichen wird § 2 EEG Rechnung getragen, wonach 
die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur 
Nutzung der erneuerbaren Energien sowie der da-
zugehörigen Nebenanlagen im überragenden öf-
fentlichen Interesse liegen und der öffentlichen Si-
cherheit dienen. Die erneuerbaren Energien sollen 
insoweit in die jeweils durchzuführenden Schutz-
güterabwägungen als vorrangiger Belang einge-
bracht werden, bis die Stromerzeugung im Bun-
desgebiet nahezu treibhausgasneutral ist. 

   Mit Öffnung von rund 340 000 Hektar Nadelwald 
einschließlich der darin vorhandenen Kalamitäts-
fl ächen, die bisher bereits etwa ein Drittel der ins-
gesamt durch das LANUV ermittelte Potentialfl ä-
che für die Windenergienutzung umfassen, bilden 
die Nadelwaldfl ächen und Kalamitätsfl ächen in 
Nordrhein-Westfalen ein erhebliches Potential für 
den Ausbau der Windenergie, ohne welches die 
Flächenausbauziele des Landes Nordrhein-Westfa-
len nicht zu erreichen wären. Auf der Grundlage 
der durch das LANUV erarbeiteten Flächenana-
lyse Windenergie NRW ist eine Inanspruchnahme 
von Nadelwaldfl ächen bei der Festlegung der kon-
kreten Windenergiebereiche in den Regionalplänen 
daher zwingend erforderlich, um eine gerechte Ver-
teilung der Flächenbeitragswerte für die Wind-
energienutzung zu gewährleisten. Nadelwald-
fl ächen sind Wälder, in denen Nadelbäume die 
 vorherrschende Baumart bilden und deren Bewirt-
schaftung hauptsächlich auf die Nutzung dieser 
Nadelbaumarten ausgerichtet ist.

   Für die Identifi kation von Nadelwaldfl ächen kön-
nen zum Zeitpunkt der Planung aktuelle Daten 

der Landvermessung (Geobasis.NRW) zur Landbe-
deckung herangezogen werden, die zwischen in 
Nadel- und Laubwald unterscheiden. Zur Prüfung 
der Eignung der ausgewiesenen Windenergieberei-
che auf Nadelwaldfl ächen wird auf §  13 LPlG 
NRW in Verbindung mit § 9 ROG und somit auf die 
zu erfolgende frühzeitige Unterrichtung und Auf-
forderung an die unteren Forstbehörden, für die 
Abwägung zweckdienliche Informationen zur Ver-
fügung zu stellen, verwiesen. Die ab dem Jahr 2007 
beziehungsweise seit dem Jahr 2018 auf Kalami-
tätsfl ächen mit Laubholz entstandenen Naturver-
jüngungen oder durchgeführten Wiederauffors-
tungsmaßnahmen fallen derzeit nicht unter den 
planerischen Schutz von Laubwald. Da im Regel-
fall nach 20 Jahren das Mischungsverhältnis eines 
Waldbestandes konsolidiert ist, gilt der planerische 
Schutz für diese Laubwälder ab dem Jahr 2027 be-
ziehungsweise ab dem Jahr 2038.

   Weiterhin wird im Rahmen der Schutzgutabwä-
gung die Festlegung von Windenergiebereichen 
auf Nadelwaldfl ächen ausgeschlossen, soweit 
diese Flächen in Naturschutzgebieten, National-
parken, Nationalen Naturmonumenten, Natur-
waldzellen, Wildnisentwicklungsgebieten und Na-
tura 2000-Gebieten liegen. Nadelholzfl ächen in-
nerhalb dieser Schutzgebiete können ein großes 
Biotoppotential haben oder der Entwicklung ei-
nes entsprechenden Biotoppotentials dienen. 
Auch das Ziel eines zügigen Ausbaus der Wind-
energienutzung spricht gegen eine Inanspruch-
nahme von Nadelwaldfl ächen in Naturschutzge-
bieten, Nationalparken, nationalen Naturmonu-
menten und Natura 2000-Gebieten, da ein 
verfahrensbeschleunigter Ausbau der Windener-
gie EU- und bundesrechtlich allein außerhalb der 
vorgenannten Gebiete im Rahmen sogenannter 
„Beschleunigungsgebiete gemäß RED III“ mög-
lich ist. 

   Ebenso kommen Naturwaldzellen aufgrund ihres 
wissenschaftlich langfristig angelegten Schutz-
zweckes nicht für die Festlegung von Windenergie-
bereichen in Betracht. Seit dem Jahr 1971 wurde 
in Nordrhein-Westfalen ein Netzwerk von 75 über-
wiegend kleinräumigen Naturwaldzellen ausge-
wiesen, in denen die natürlichen Lebensabläufe 
unserer Wälder ungestört bleiben und erforscht 
werden. 

   Eine entsprechende Inanspruchnahme von Nadel-
waldfl ächen ist auch im Rahmen der kommunalen 
Planung von Flächen für Windenergienutzung 
möglich.

   Zu 10.2-7 Windenergienutzung in waldarmen Ge-
meinden

   In waldarmen Gemeinden kommt nicht nur dem 
Laub- und Laubmischwald, sondern auch dem Na-
delwald eine hervorgehobene Bedeutung für den 
Freiraum, die Waldfunktionen, den Erhalt der bio-
logischen Vielfalt und den Biotopverbund zu. Da-
her sind regionalplanerisch ausgewiesene Waldbe-
reiche in waldarmen Gemeinden (unter 20 Prozent 
Waldanteil) von der Festlegung als Windenergiebe-
reiche freizuhalten, soweit planerisch vertretbar.

   Zu 10.2-8 Windenergienutzung in Bereichen für 
den Schutz der Natur

   Die Festlegung des Ziels 10.2-8 eröffnet den regio-
nalen Planungsträgern (nicht der kommunalen 
Bauleitplanung) die Möglichkeit, bei der Festle-
gung von Windenergiebereichen abweichend von 
den Zielen 7.2-2 und 7.2-3 unter den im Ziel ge-
nannten Voraussetzungen auch Flächen innerhalb 
der regionalplanerisch festgelegten Bereiche für 
den Schutz der Natur (BSN) in Anspruch zu neh-
men. Damit soll die Umsetzung des Ziels 10.2-2 
beziehungsweise der im WindBG des Bundes den 
Ländern verbindlich vorgegebenen Flächenziele 
für den Ausbau der Windenergie ermöglicht bezie-
hungsweise erleichtert werden. 

   Mit der teilweisen Öffnung der BSN für die Festle-
gung von Windenergiebereichen wird §  2 EEG 
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Rechnung getragen, wonach die Errichtung und 
der Betrieb von Anlagen zur Nutzung der erneuer-
baren Energien sowie der dazugehörigen Nebenan-
lagen im überragenden öffentlichen Interesse lie-
gen und der öffentlichen Sicherheit dienen. Die er-
neuerbaren Energien sollen insoweit in die jeweils 
durchzuführenden Schutzgüterabwägungen als 
vorrangiger Belang eingebracht werden, bis die 
Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treib-
hausgasneutral ist. 

   Auf der Grundlage der durch das LANUV erarbei-
teten Flächenanalyse Windenergie NRW wird da-
von ausgegangen, dass die Möglichkeit der Be-
reichsfestlegung in BSN die planerischen Spiel-
räume für die Regionen sinnvoll erweitert, durch 
eine Inanspruchnahme von Teilfl ächen in BSN. Im 
Rahmen der Schutzgutabwägung wird die Festle-
gung von Windenergiebereichen in Naturschutzge-
bieten, Nationalparken, Nationalen Naturmonu-
menten und Natura 2000-Gebieten allerdings aus-
geschlossen. 

   Auch das Ziel eines zügigen Ausbaus der Wind-
energienutzung spricht gegen eine Inanspruch-
nahme von Naturschutzgebieten, Nationalparken, 
Nationalen Naturmonumenten und Natura 
2000-Gebieten, da ein verfahrensbeschleunigter 
Ausbau der Windenergie EU- und bundesrechtlich 
nur außerhalb der vorgenannten Gebiete im Rah-
men sogenannter „Beschleunigungsgebiete gemäß 
RED III“ möglich ist. 

   Bei der Festlegung konkreter Windenergiebereiche 
sollen die Regionalplanungsbehörden Flächen in 
BSN im Rahmen ihrer planerischen Konzeptionen 
und in Abwägung mit anderen naturschutzfachli-
chen Aspekten weiterhin möglichst nur dann in 
Anspruch nehmen, wenn die ökologischen Funkti-
onen des betroffenen Bereichs, insbesondere die 
Funktion im landesweiten Biotopverbund, nicht 
erheblich beeinträchtigt wird.

   Zu 10.2-9 Berücksichtigung bestehender Wind-
energiestandorte und kommunaler Windenergie-
planungen

   Geeignete Windenergiestandorte und geeignete 
kommunale Planungen sind zu prüfen und in der 
Regionalplanung zu berücksichtigen.

   Geeignet zur planerischen Übernahme in die Regi-
onalpläne sind bestehende Windenergiestandorte 
und kommunale Windenergieplanungen, wenn sie 
dauerhaft für eine Windenergienutzung zur Verfü-
gung stehen. Dabei sind technologische Entwick-
lungen hin zu größeren Windenergieanlagen zu be-
rücksichtigen. Abstände unter 400 Metern zu 
Wohnbebauung sind bei bislang nicht genutzten 
kommunalen Flächenplanungen regelmäßig als 
ungeeignet anzusehen. Bereits genutzte Standorte 
können begründet anders beurteilt werden. Dies 
gilt zum Beispiel im Hinblick auf das Alter der 
Anlagen und die sich daraus ergebende Prognose 
für eine Restlaufzeit. Zusätzlich wird auch auf die 
Fortschreibungspfl icht der Regionalplanfestlegun-
gen für die Windenergie gemäß Ziel 10.2-10 ver-
wiesen. 

   In der Regionalplanung kann dem konzeptionell 
durch unterschiedliche planerische Kriterien 
Rechnung getragen werden. Die Berücksichtigung 
bestehender Windenergiestandorte und kommuna-
ler Planungen kann planerisch anders beurteilt 
werden als die Festlegungen weiterer, zusätzlicher 
Windenergiebereiche.

   Zu 10.2-10 Monitoring der Windenergiebereiche

   Technische Entwicklungen können die Anforde-
rungen an dauerhaft nutzbare Flächen für die 
Windenergie erheblich verändern. Im Hinblick auf 
die erforderliche langfristige Sicherung einer kli-
maverträglichen Energieversorgung überprüft die 
Landesplanungsbehörde die Eignung der beste-
henden Flächen regelmäßig. Dies beinhaltet auch 
die Evaluierung der Kriterien der Eignung von 
Flächen. Diese Evaluierung soll alle fünf Jahre er-
folgen. Im Wege der Fortschreibung ist eine Strei-

chung ungeeigneter Flächen und eine Neufestle-
gung geeigneter Windenergiebereiche in den Regi-
onalplänen planerisch vorzusehen.

   Zu 10.2-11 Inanspruchnahme von Kommunen mit 
Windenergiebereichen

   Einzelne Kommunen sollen möglichst nicht mit 
mehr als 15 Prozent ihrer Fläche in die regional-
planerischen Windenergiebereiche einbezogen 
werden. Diese Obergrenze wird bereits bisher lan-
desweit in den kommunalen Windenergiefl ächen-
planungen als Obergrenze eingehalten. Diese kom-
munale Praxis soll im Hinblick auf das Vermeiden 
einer Überlastung und zur Gleichbehandlung der 
kommunalen Belange auch zukünftig als sinnvolle 
Orientierung für eine Obergrenze eingehalten wer-
den. 

   Eine kommunale Flächenausweisung darüber hin-
aus ist davon unberührt.

   Zu 10.2-12 Windenergienutzung in Industrie- und 
Gewerbegebieten

   Die Umstellung der Energieversorgung auf Erneu-
erbare Energien soll durch eine Integration von 
Windenergie in Industrie- und Gewerbegebieten 
erheblich unterstützt werden. Geeignete Flächen 
umfassen hier Abstandsfl ächen und arrondierende 
„Restfl ächen“. Diese sollen grundsätzlich hinsicht-
lich eines Ermöglichens der Windenergienutzung 
überprüft werden, um ein geeignetes Flächenange-
bot auf bereits vorbelasteten Flächen zu schaffen. 
In Frage kommen bereits bebaute beziehungsweise 
für bauliche Zwecke rechtsverbindlich geplante 
Industrie- und Gewerbegebiete. 

   Zudem unterstützt die Ausweisung von Windener-
giebereichen in räumlicher Nähe zu Bereichen für 
gewerbliche und industrielle Nutzungen eine netz-
dienliche Stromerzeugung. Die Entwicklung de-
zentraler Versorgungsstrukturen als Beitrag zur 
stärkeren Unabhängigkeit von zentralen Versor-
gungsstrukturen soll damit unterstützt werden. 
Eine klimaverträgliche Energieversorgung von In-
dustrie- und Gewerbestandorten soll damit beson-
deres Gewicht erhalten. 

   In der Bauleitplanung können sowohl einzelne 
Standorte festgelegt werden als auch grundlegende 
Erläuterungen zur Ermöglichung von Windener-
gieanlagen in der Begründung aufgenommen wer-
den. In Betracht kommt auch eine Anpassung be-
stehender Bebauungspläne oder eine punktuelle 
Überplanung zur Ermöglichung der Windenergie-
nutzung. Dabei sind die Regelungen des Planscha-
densrecht nach den §§ 39ff. BauGB zu beachten. 

   Mit der Öffnung von geeigneten Flächen für die 
Windenergie wird §  2 EEG Rechnung getragen, 
wonach die Errichtung und der Betrieb von Anla-
gen zur Nutzung der erneuerbaren Energien sowie 
der dazugehörigen Nebenanlagen im überragenden 
öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen 
Sicherheit dienen.

   Zu 10.2-13 Steuerung der Windenergienutzung im 
Übergangszeitraum

   Bundesrechtlich wurde entschieden, den weiteren 
Windkraftausbau auch im Sinne des Außenbe-
reichsschutzes planerisch gesteuert durchzuführen 
(BT-Drucksache 20/2355, S.  26; Drucksache 
20/2355, S.  32). Hierdurch soll einem großräumig 
geplanten Ausgleich der Nutzungsinteressen der 
Vorzug vor kleinräumigen Einzelfallentscheidun-
gen gegeben werden. 

   In Nordrhein-Westfalen wird im Rahmen der Lan-
desplanung diese Vorgabe insbesondere durch eine 
gerechte beziehungsweise ausgewogene Verteilung 
der Ausbauziele auf die einzelnen Planungsregio-
nen (Ziel 10.2-2), Vorgaben zur Austarierung der 
Ausbauziele mit naturschutzrechtlichen Belangen 
(Ziele 10.2-6, 10.2-7. 10.2-8, 10.2.-9) und dem 
Grundsatz der Vermeidung übermäßiger Belastung 
einzelner Kommunen und deren Einwohnerinnen 
und Einwohner (Grundsatz 10.2-11) erreicht. Auf 
Ebene der Regionalplanung sind diese Vorgaben 
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der Landesplanung durch den geeigneten Ausweis 
von Windenergiebereichen, in denen der Zubau 
künftig konzentriert sein wird (§ 249 Absatz 1 und 
2 BauGB), umzusetzen. 

   Bis zum Inkrafttreten der jeweiligen Regionalpla-
nung erfordert der bundesrechtlich vorgegebene 
planerisch gesteuerte Windkraftausbau im Über-
gangszeitraum eine Lenkung des Ausbaus auf Flä-
chen, für die auch in der neuen Regionalplanung 
eine Ausweisung als Windenergiebereiche zu er-
warten ist. Die Umsetzung der vorgenannten 
raumordnungsrechtlichen Ziele und der Schutz 
und wechselseitige Ausgleich der von ihnen adres-
sierten Rechtsgüter, kann im Übergangszeitraum 
nur auf diese Weise gesichert werden (Plansiche-
rung). Ein ungesteuerter Zubau von Windenergie-
anlagen im Übergangszeitraum würde sonst die 
planerischen Auswahlentscheidungen der regiona-
len Planungsträger ersetzen und letztlich eine erst 
später wirksame Steuerung über Regionalpläne 
obsolet machen. 

   Nur so kann zudem gewährleistet werden, dass die 
Verfahren zur Aufstellung der Regionalpläne bis 
2025 abgeschlossen werden können und nicht 
durch Umplanungsnotwendigkeiten im laufenden 
Verfahren aufgrund eines ungesteuerten Anlagen-
zubaus verzögert werden. 

   Bis zum Inkrafttreten der auf Grundlage des 
Landesentwicklungsplans in der Fassung vom 
1. Mai 2024 angepassten jeweiligen Regionalpla-
nung (Übergangszeitraum) wird der Zubau von 
Windenergieanlagen auf die Flächen die Regio-
nalplanungsträger in ihren Planentwürfen vorse-
hen gelenkt. Hierzu sind von Planungsträger be-
schlossen Plankonzepte, die die Flächenziel der 
Region sicherstellen, bereits vor dem formellen 
Aufstellungs beschluss heranzuziehen. 

   Soweit solche Konzepte noch nicht vorliegen, sind 
große zusammenhängende für die Windenergie ge-
eignete Flächen (Kernpotenzialfl ächen beziehungs-
weise „No-Regret-Flachen) stattdessen für den 
Windenergieausbau mangels raumordnungsrecht-
licher Restriktion herausragend geeignet. Dies sind 
in jeder Planungsregion die größten zusammen-
hängenden Windenergiepotenziale, bei denen im 
Hinblick auf die Eignung für die Windenergienut-
zung von einer Übernahme in die Plankonzepte 
auszugehen ist. Solche Bereiche werden in jeder 
Planungsregion anteilig zu den von der Landesre-
gierung vorgegebenen Teilfl ächenzielen in einem 
Umfang herangezogen, dass die Zielmarke von 200 
Anlagen pro Jahr auch bereits im Jahr 2023 auf 
insgesamt 9 000 Hektar sicher ermöglicht wird. 
Dabei sind die LEP-Festlegungen 10.2-7 (Wald-
arme Gemeinden) und 10.2-11 (Inanspruchnahme 
von Kommunen mit Windenergiebereichen) zu be-
rücksichtigen. In diesem Rahmen werden auch be-
stehende Windenergiestandorte und kommunale 
Windenergieplanungen im Sinne des Grundsatzes 
10.2-9 einbezogen. 

   Einem raumbedeutsamen Anlagenzubau außer-
halb der vorbezeichneten Gebiete soll während des 
Übergangszeitraums im begründeten Einzelfall je-
weils mit Maßnahmen des Raumordnungsrechts 
(§ 12 ROG, § 36 des LPlG NRW) begegnet werden. 
Etwaige Maßnahmen sollen dabei im Regelfall 
vom Einvernehmen der von den Anlagen betroffe-
nen Kommunen abhängig gemacht werden. Weitere 
Einzelheiten regelt die Landesplanungsbehörde 
mit gesondertem Erlass.

   Zu 10.2-14 Raumbedeutsame Freifl ächen-Solar-
energie im Freiraum

   Ziel 10.2-14 adressiert die Regional- und Bauleit-
planung – und damit nicht nach § 35 BauGB privi-
legierte Freifl ächen-Solarenergieanlagen. 

   Freifl ächen-Solarenergieanlagen zeichnen sich 
grundsätzlich dadurch aus, dass sie nicht auf ei-
nem Gebäude, an einer Fassade oder einer einem 
anderen Zweck dienenden baulichen Anlage (zum 
Beispiel Lärmschutzwand), sondern auf oder über 

einer freien Fläche aufgestellt sind. Eine Freifl ä-
chen-Solarenergieanlage ist ein in der Regel fest 
montiertes System, bei dem mittels einer Träger-
konstruktion die Photovoltaikmodule bzw. Kollek-
toren angebracht sind. Grundsätzlich gilt aber für 
alle Bauarten von Freifl ächen-Solarenergieanla-
gen, dass diese vergleichsweise einfach auf- und 
zurückgebaut werden können. Im umgebenden 
Raum wahrnehmbare Unterschiede verschiedener 
Freifl ächen Solarenergieanlagen resultieren unter 
anderem aus der Moduldichte, dem Modulwinkel 
und der Modulhöhe und dem Grad der Beeinträch-
tigung der vorhandenen Nutzung. 

   Folgende Bauarten sind in der planerischen Beur-
teilung zu unterscheiden:

  Klassische Freifl ächen-Solarenergieanlagen (rela-
tiv bodennah aufgeständert),

  Floating-Photovoltaikanlagen (auf stehenden 
Gewässern mit an Schwimmkörpern angebrach-
ten Modulen) oder

  Agri-Photovoltaikanlagen (gleichzeitige Nutzung 
von Flächen für die landwirtschaftliche Produk-
tion und die PV-Stromproduktion – ausreichend 
Raum für die Bewirtschaftung mit landwirt-
schaftlichen Maschinen sowie für eine Haltung 
größerer Tiere; vergleiche auch Defi nition in den 
Erläuterungen zu Ziel 10.2-15). 

   Zwar ist die Rauminanspruchnahme durch Über-
schreitung einer bestimmten Größe (ha) allein kein 
ausreichendes Kriterium für die Raumbedeutsam-
keit. Der fl ächenmäßigen Ausdehnung von Freifl ä-
chen-Solarenergieanlagen kommt jedoch eine In-
dizwirkung für die Raumbedeutsamkeit gemäß 
den nachfolgenden Erwägungen zu.

   Bei Anlagen ab einer Größe von 10 Hektar und 
mehr ist von einer Raumbedeutsamkeit im Sinne 
des Ziels 10.2-14 und der nachfolgenden Festle-
gungen in Kapitel 10.2 auszugehen, wenn nicht 
Umstände des Einzelfalls der Raumbedeutsamkeit 
entgegenstehen. Dies kann zum Beispiel sein, wenn 
aufgrund ihrer Bauart und ihrer Lage die Auswir-
kungen einer Freifl ächen-Solarenergieanlage mit 
einer Größe von mehr als 10 Hektar über den un-
mittelbaren Nahbereich hinaus ausgeschlossen 
werden können.

   Der Orientierungswert von 10 Hektar ergibt sich 
in Anlehnung an § 32 DVO zum LPlG NRW, nach 
dem die zeichnerischen Festlegungen der Regional-
pläne nach Gegenstand, Form und Inhalt der An-
lage 3 zur DVO entsprechen müssen und diese 
zeichnerischen Festlegungen in der Regel ab einer 
Flächengröße von 10 Hektar vorzunehmen sind. 
Auch das UVPG sieht für Anlagen dieser Größe 
eine Verpfl ichtung zu einer Umweltverträglich-
keitsprüfung vor.

   Freifl ächen-Solarenergieanlagen werden in der 
Liste der UVP-pfl ichtigen Vorhaben nicht spezi-
fi sch genannt, es liegt jedoch nahe, diese Anlagen 
unter Nummer  18.7.1 der Anlage 1 zum UVPG 
(„Bau eines Städtebauprojektes für sonstige bauli-
che Anlagen, für den im bisherigen Außenbereich 
im Sinne des § 35 BauGB ein Bebauungsplan auf-
gestellt wird...“) zu subsummieren, für die in jedem 
Fall eine UVP-Pfl icht besteht.

   Indikatoren für die Nichtraumbedeutsamkeit einer 
Freifl ächen-Solarenergieanlage mit einer Größe 
von 10 Hektar und mehr sind zum Beispiel, wenn 
die Solaranlage von der Umgebung nicht einseh-
bar ist oder die Bauart das nahelegt.

   In Anlehnung an die Größenklassen des UVPG 
wird für Freifl ächen-Solarenergieanlagen von 2 
Hektar bis weniger als 10 Hektar in der Regel eine 
Prüfung des Einzelfalls erforderlich sein, ob eine 
Raumbedeutsamkeit festgestellt werden kann. 
Hiermit ist nicht verbunden, dass zur Beurteilung 
der Raumbedeutsamkeit eine formelle UVP-Vor-
prüfung (als eigener Verfahrensschritt) vorliegen 
muss.
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   Sofern sich aus den anderen unten genannten Kri-
terien keine Raumbedeutsamkeit ergibt, kann da-
von ausgegangen werden, dass bestimmte Anlagen 
auch mit einer Größe von deutlich mehr als 2 Hek-
tar und unterhalb von 10 Hektar nicht raumbe-
deutsam sind.

   Bei Freifl ächen-Photovoltaikanlagen kleiner als 2 
Hektar kann in der Regel davon ausgegangen wer-
den, dass diese Anlagen nicht raumbedeutsam sind 
und somit nicht unter die Festlegungen des Ziels 
10.2-5 fallen. In Einzelfällen mögen lokale Rah-
menbedingungen aber auch dazu führen, dass auch 
solche verhältnismäßig kleinen Anlagen raumbe-
deutsam sind wie zum Beispiel eine weithin sicht-
bare Anlage auf einem Bergrücken, der ansonsten 
keine baulichen Anlagen und nur eine niedrige Ve-
getation aufweist.

   Insbesondere folgende weitere Kriterien können 
für eine Beurteilung der Raumbedeutsamkeit von 
Freifl ächen-Solarenergieanlagen herangezogen 
werden:

  die Lage 

   Ob eine Freifl ächen-Solarenergieanlage z. B. im 
Flachland oder in topographisch bewegten Ge-
bieten oder auch angrenzend an bebaute Gebiete 
realisiert werden soll, kann einen Einfl uss auf die 
Bewertung der Raumbedeutsamkeit haben.

  das Maß der Beeinträchtigung des Landschafts-
bilds 

    Zu nennen sind in diesem Zusammenhang die 
Sichtbarkeit, Spiegelungen, optisch bedrängende 
Wirkungen (oder deren Fehlen), Zaunanlage.

  die Vorbelastung oder technische Überprägung 
der Landschaft 

    Hiermit sind Splittersiedlungen, gehäufte Einzel-
bebauungen oder das Umfeld von Kläranlagen 
und Umspannwerken und ähnlichem gemeint.

  die Vereinbarkeit mit der Standortumgebung

    Hier kann es z. B. von Bedeutung sein, in wel-
chem der landesweit oder regional bedeutsamen 
Kulturlandschaftsbereiche die Freifl ächen-Solar-
energieanlage liegt.

  oder Summeneffekte von angrenzenden und mit-
telbar benachbarten vorhandenen Anlagen (Zer-
schneidungseffekt).

   Bei den oben genannten Kriterien kann die jewei-
lige Bauart beziehungsweise Ausführung von Rele-
vanz sein – insbesondere was die Bauhöhe der 
Freifl ächen-Solarenergieanlagen angeht (und da-
mit verbunden insbesondere die Auswirkungen im 
Nahbereich).

   Floating-Photovoltaikanlagen werden auf stehen-
den Gewässern errichtet. Es handelt sich dabei um 
PV-Anlagen auf Gewässerfl ächen mit an 
Schwimmkörpern angebrachten Modulen. Veran-
kert ist die Anlage dabei am Gewässergrund, Ufer 
oder an angrenzenden Strukturen. Zu den Auswir-
kungen der Floating-Photovoltaikanlagen zählen 
unter anderem eine verringerte Sonneneinstrah-
lung sowie eine verringerte Verdunstung des Ge-
wässers, es sind aber auch Veränderungen im 
Schichtungs- und Zirkulationsverhalten des Ge-
wässers sowie eine verringerte Primärproduktion 
und somit auch ein veränderter Nährstoffumsatz 
zu erwarten. Auch eine Errichtung auf Ab-
grabungsgewässern ist in der Regel technisch mög-
lich. Dabei sind jedoch neben den geltenden ge-
setzlichen Vorgaben und Nutz- und Schutzfunktio-
nen auch die geplanten Nachfolgenutzungen zu 
beachten. Bei einem in Teilen eines Gewässers 
 gegebenenfalls noch bestehendem Auskiesungs-
betrieb sind zudem Stromverbraucher und auch 
entsprechende Leitungen und Zuwegungen vor-
handen.

   Daneben gibt es auch noch so genannte Biodiversi-
täts-Photovoltaikanlagen, die durch ihre Bauart 
und an die regionale Situation angepasste natur-

schutzfachliche Aufwertungen der in Anspruch ge-
nommenen Flächen gegenüber ihrer vorherigen 
Nutzung weniger raumbeeinfl ussend wirken kön-
nen (vergleiche Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung, Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes und weiterer energiewirtschafts-
rechtlicher Vorschriften zur Steigerung des 
Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung, BT-
Drs. 20/8657, 09.10.2023, S. 99; siehe auch Verord-
nungsermächtigung zu Biodiversitätssolaranlagen, 
ebenda, Art. 1 Nummer 48, § 94, Satz 24).

   Hinsichtlich der Beurteilung der Frage, ob ein 
Standort mit der Schutz- und Nutzfunktion der je-
weiligen Festlegung im Regionalplan vereinbar ist, 
ist für die Errichtung von Freifl ächen-Solarener-
gieanlagen für folgende Bereiche eine Einzelfall-
prüfung vorzunehmen:

  Regionale Grünzüge

    Möglich, wenn mit der konkreten Schutzfunktion 
des Regionalen Grünzugs vereinbar – zum Bei-
spiel, wenn die Funktion als Kaltluftentstehungs-
fl ächen oder Kaltluftleitbahnen durch Freifl ä-
chen-Solarenergie-anlagen niedriger Bauart 
nicht beeinträchtigt wird, bandartige Freiräume 
dadurch nicht zerschnitten werden oder die 
Funktion für Naherholungs- und Freizeitnutzun-
gen durch eine verringerte Einsehbarkeit bzw. 
eine naturnahe Ausgestaltung der Anlagen nicht 
beeinträchtigt wird.

  Bereiche für den Schutz der Landschaft und 
landschaftsorientierten Erholung (BSLE) 

    Möglich, wenn mit der konkreten Schutzfunktion 
des jeweiligen Bereiches vereinbar – zum Beispiel 
in Teilbereichen großräumiger BSLE mit einer 
weniger hochwertigen Funktion für Naturschutz 
und Landschaftspfl ege und die landschaftsorien-
tierte Erholung in Kombination mit verringerter 
Einsehbarkeit und naturnaher Ausgestaltung der 
Anlagen. Hier kann der Fachbeitrag des Natur-
schutzes und der Landschaftspfl ege des LANUV 
hilfreiche Hinweise geben. Ausgeschlossen etwa 
bei Vogelschutzgebieten innerhalb von BSLE 
(Kollision mit höherrangigem FFH-Recht).

  Bereiche für den Schutz der Landschaft mit be-
sonderer Bedeutung für Vogelarten des Offenlan-
des (BSLV)

  Landwirtschaftliche Kernräume (in der Regel nur 
Agri-PV, siehe Grundsatz 10.2-16)

  Bereiche für den Grundwasser- und Gewässer-
schutz

    Hier wird die Vereinbarkeit zum Beispiel davon 
abhängen, welche Wasserschutzzonen von dem 
Vorhaben „betroffen“ sind; in Abhängigkeit von 
der Ausführung der jeweiligen Freifl ächen-Solar-
energieanlage kann eine solche Anlage in der 
Wasserschutzzone IIIa oder III b durchaus ver-
einbar sein.

  Bereiche für die Sicherung und den Abbau ober-
fl ächennaher Bodenschätze (BSAB) 

    Nicht mit Zielen der Raumordnung vereinbar, so-
fern der Abbau der Lagerstätte beeinträchtigt 
wird.

    Mit den Zielen der Raumordnung vereinbar, so-
weit der Abbau der Lagerstätte bereits vollstän-
dig erfolgt ist und der Abbau benachbarter 
BSAB-Flächen oder Rohstoffreservefl ächen nicht 
beeinträchtigt wird und soweit mit den raumord-
nerischen Zielen für die Folgenutzung des BSAB 
sowie die im Rahmen der Vorhabenzulassung 
festgelegten Wiederherstellungsziele vereinbar.

  stehende künstliche Oberfl ächengewässer (Floa-
ting-Photovoltaikanlagen)

   Dabei ist dem überragenden öffentlichen Interesse 
des Ausbaus der Erneuerbaren Energien Rechnung 
zu tragen. 
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   In Überschwemmungsbereichen ist die Errichtung 
von Freifl ächen-Solarenergieanlagen in der Regel 
nicht mit den Zielen der Raumordnung vereinbar. 

   Die regionalplanerisch festgelegten Waldbereiche 
und Bereiche für den Schutz der Natur (BSN) sind 
gemäß Ziel 10.2-14 von vornherein für eine Inan-
spruchnahme durch raumbedeutsame Freifl ächen-
Solarenergieanlagen ausgeschlossen.

   Bei den Planungen für raumbedeutsame Freifl ä-
chen-Solarenergieanlagen ist der Grundsatz 8.2-1 
zu berücksichtigen. Danach sollen Transportfern-
leitungen bedarfsgerecht ausgebaut und in Lei-
tungsbändern fl ächensparend und gebündelt ge-
führt und an bereits vorhandene Bandinfrastruk-
turen im Raum angelehnt werden. Dazu wird es in 
aller Regel sinnvoll sein, sofern raumstrukturell 
möglich, den Bereich parallel zu vorhandenen 
raumbedeutsamen ober- und unterirdischen Trans-
portfernleitungen durch einen Puffer freizuhalten, 
der es ermöglicht, Leitungen von der Flächenaus-
dehnung her (inklusive zwingend erforderlichem 
Sicherheitspuffer) ein weiteres Mal in separater 
Lage dort unterzubringen.

   Zur Umsetzung von Grundsatz 8.2-1 sollen darü-
ber hinaus bei den Planungen für raumbedeutsame 
Freifl ächen-Solarenergie die über Bundesfachpla-
nungsverfahren festgelegten oder durch Raumord-
nungsverfahren beziehungsweise Raumverträg-
lichkeitsprüfungen ausgewählten Trassenkorridore 
für raumbedeutsame ober- und unterirdische 
Transportfernleitungen berücksichtigt werden, 
dies insbesondere, wenn das förmliche Planfest-
stellungsverfahren bereits eingeleitet wurde.

   Zu 10.2-15 Inanspruchnahme von hochwertigen 
Ackerböden für raumbedeutsame Freifl ächen-So-
larenergie

   Ziel 10.2-15 adressiert die Regional- und Bauleit-
planung für raumbedeutsame Freifl ächen-Solar-
energieanlagen – und damit nicht nach §  35 
BauGB privilegierte Freifl ächen-Solarenergieanla-
gen und auch nicht die nicht raumbedeutsamen 
Freifl ächen-Solarenergieanlagen.

   Es sind die landwirtschaftlichen Nutzungsmög-
lichkeiten insbesondere auf besonders ertragsfähi-
gen und hochwertigen Ackerböden durch die kom-
binierte Nutzung mit Agri-Photovoltaikanlagen zu 
erhalten. Mittels sog. Agri-Photovoltaikanlagen 
(im Folgenden als Agri-PV-Anlagen abgekürzt) ist 
die gleichzeitige Nutzung von Flächen für die 
landwirtschaftliche Produktion und die PV-Strom-
produktion möglich. 

   Bei den im Ziel adressierten Agri-PV-Anlagen 
muss die landwirtschaftliche Nutzbarkeit und Er-
tragsfähigkeit gewährleistet sein. Dies ist orien-
tiert an der DIN SPEC 91434, Ausgabe Mai 2021, 
https://www.din.de/de/wdc-
beuth:din21:337886742, nachzuweisen. Unter an-
derem darf der erwartete Ertrag nicht weniger als 
66 Prozent des Referenzertrags ohne die Agri-PV-
Anlage betragen. 

   Als hochwertige Ackerböden, die nur für Agri-PV-
Anlagen in Anspruch genommen werden dürfen, 
gelten Ackerböden mit einer Bodenwertzahl von 55 
und mehr, weil diese eine hohe beziehungsweise 
sehr hohe Ertragsfähigkeit aufweisen. Für Flächen, 
auf denen Böden unterschiedlicher Wertigkeit vor-
kommen, kann der mittlere Wert zu Grunde gelegt 
werden. Als Grundlage dienen die Bodenzahl oder 
die Ackerzahl der Bodenschätzung nach §  4 des 
Bodenschätzungsgesetzes vom 20. Dezember 2007 
(BGBl.  I S.  3150, 3176) in der jeweils geltenden 
Fassung. Von denen im Liegenschaftskataster 
nachgewiesenen Werten ist die jeweils höhere Zahl 
maßgebend.

   Zu 10.2-16 Inanspruchnahme von landwirtschaft-
lichen Kernräumen und vergleichbaren Flächen 
für raumbedeutsame Freifl ächen-Solarenergie

   Grundsatz 10.2-16 adressiert die Regional- und 
Bauleitplanung für raumbedeutsame Freifl ächen-

Solarenergieanlagen – und damit nicht nach §  35 
BauGB privilegierte Freifl ächen-Solarenergieanla-
gen und auch nicht die nicht raumbedeutsamen 
Freifl ächen-Solarenergieanlagen.

   Gemäß §  2 Absatz  2 Nummer  4 ROG sind die 
räumlichen Voraussetzungen für die land- und 
forstwirtschaftliche Nahrungs- und Rohstoffpro-
duktion zu erhalten oder zu schaffen.

   Gemäß §  2 Absatz  2 Nummer  5 ROG sind die 
räumlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
dass die Land- und Forstwirtschaft ihren Beitrag 
dazu leisten kann, die natürlichen Lebensgrundla-
gen in ländlichen Räumen zu schützen sowie Na-
tur und Landschaft zu pfl egen und zu gestalten. 

   Um diesen Grundsätzen und den Grundsätzen in 
§  2 Absatz  2 Nummer  4 und 6 ROG hinsichtlich 
der räumlichen Erfordernissen für eine kosten-
günstige, sichere und umweltverträgliche Energie-
versorgung einschließlich des Ausbaus von Ener-
gienetzen Rechnung tragen zu können und gleich-
zeitig gemäß §  2 Absatz  2 Nummer  5 ROG 
Kulturlandschaften zu erhalten und zu entwickeln, 
soll auf Flächen innerhalb der allgemeinen Frei-
raum- und Agrarbereiche, die sich durch beson-
ders hohe landwirtschaftliche Ertragskraft der Bö-
den, besonders günstige Agrar- und Betriebsstruk-
turen oder eine besonders hohe Wertigkeit für 
spezielle landwirtschaftliche Nutzungen wie Son-
derkulturen auszeichnen (landwirtschaftlichen 
Kernräumen und vergleichbaren Flächen) die Re-
gional- oder Bauleitplanung für raumbedeutsame 
Freifl ächen-Solarenergieanlagen nur für Agri-PV-
Anlagen erfolgen. 

   Grundsatz 10.2-16 schützt damit neben den über 
Ziel 10.2-15 geschützten hochwertigen Ackerböden 
auch diese Flächen und berücksichtigt damit bei 
der Abwägung konkurrierender Nutzungen auch 
die weiteren agrarstrukturellen Erfordernisse.

   Für die Bestimmung dieser Flächen, aber auch der 
Abgrenzung der landwirtschaftlichen Kernräume, 
können die Fachbeiträge der Landwirtschaftskam-
mer herangezogen werden, die bei der agrarstruk-
turellen Standortbewertung regionalspezifi sche 
Flächeneigenschaften berücksichtigen. 

   Zu Eigenschaften von Agri-PV-Anlagen wird auf 
die Erläuterungen zu Zielen 10.2-14 und 10.2-15 
verwiesen.

   Zu 10.2-17 Besonders geeignete Standorte für 
raumbedeutsame Freifl ächen

   Solarenergie im Freiraum

   Bei der Planung von raumbedeutsamen Freifl ä-
chen-Solarenergieanlagen sollen die im Grundsatz 
genannten Standorte (beziehungsweise Flächen 
oder Bereiche) bevorzugt berücksichtigt werden, 
wenn der Standort mit der Schutz- und Nutzfunk-
tion der jeweiligen Festlegung im Regionalplan 
vereinbar ist (vergleiche Ziel 10.2-14) und fachge-
setzliche Regelungen dem nicht entgegenstehen. 

   Als geeignete Brachfl ächen werden Flächen ver-
standen, die 

  über einen längeren Zeitraum ungenutzt und 
funktionslos geworden sind, 

  über einen längeren Zeitraum mindergenutzt 
sind, 

  über einen längeren Zeitraum temporär zwi-
schengenutzt werden und in absehbarer Zeit für 
Folgenutzungen zur Verfügung stehen oder 

  deren Nutzung in absehbarer Zeit aufgegeben 
wird

   (vergleiche LANUV 2015: Leitfaden zur Erfassung 
von Brachfl ächen in Nordrhein-Westfalen).

   In diesem Zusammenhang gilt als „längerer Zeit-
raum“ eine Dauer von mehr als zwei Jahren. 

   Sofern konkrete Folgenutzungen in absehbarer 
Zeit geplant sind, gelten die entsprechenden Flä-
chen nicht als Brachfl ächen im Sinne dieses 
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Grundsatzes, zum Beispiel für die landwirtschaft-
liche Nutzung hochwertig rekultivierte Flächen im 
Bereich der Braunkohletagebaue.

   Landwirtschaftliche Flächen und Kalamitätsfl ä-
chen fallen nicht unter den Begriff der Brachfl ä-
chen. 

   Um Aufschüttungen im Sinne des LEP NRW han-
delt es sich entsprechend Grundsatz 10.2-1 und 
der Anlage 3 zur LPlG-DVO unter anderem bei: 

  a)  Abfalldeponien als Anlage zur Ablagerung von 
Abfällen (Punkt 2.ja-1) und 

  b)  Halden als Standorte beziehungsweise Vorhaben 
zur Lagerung oder Ablagerung von Bodenschät-
zen, Nebengestein oder sonstigen Massen 
(Punkt 2.ja-2).

   Geeignet sind Flächen in landwirtschaftlich be-
nachteiligten Gebieten, sofern sie nicht die Eigen-
schaften von landwirtschaftlichen Kernräumen 
oder vergleichbaren Flächen aufweisen (vergleiche 
Grundsatz 10.2-16).

   Die Bereiche von bis zu 500 Metern von Bundes-
fernstraßen, Landesstraßen und überregionalen 
Schienenwegen des Personen- und Güterverkehrs 
wurden gewählt, weil die Förderkulisse des §  37 
Absatz  1 Nummer  2 Buchstabe c EEG den Raum 
längs von Autobahnen oder Schienenwegen in ei-
ner Entfernung von bis zu 500 Metern umfasst.

   Für alle anderen dem öffentlichen Verkehr gewid-
meten Straßen und Schienenwege sowie angren-
zend an den Siedlungsraum sollen nur Bereiche 
von bis zu 200 Metern ausgewiesen werden. Inner-
halb dieser Flächenkulissen kann davon ausgegan-
gen werden, dass mit dem Abstand zu den Ver-
kehrswegen (in Abhängigkeit von der jeweiligen 
Verkehrsbelastung unterschiedlich) beziehungs-
weise dem Siedlungsraum der Überlagerungseffekt 
der Auswirkungen von Freifl ächen-Solarenergie 
und Verkehrsinfrastruktur beziehungsweise dem 
Siedlungsraum auf den Raum abnimmt und die 
Raumbelastungen in der Regel zunehmen. Dem 
trägt die Formulierung im Grundsatz „bis zu 500 
Meter“ beziehungsweise „bis zu 200 Meter“ Rech-
nung. Wegen der unterschiedlichen Raumbelastung 
sind Ausweisungen an Bundesfernstraßen gegen-
über Ausweisungen an Landesstraßen vorzuziehen. 
Die genannten Abstände sind vom äußeren Rand 
der Fahrbahn zu messen. Dabei muss die Anlagen-
ausweisung entlang von Bundesfernstraßen unter 
Beachtung der anbaurechtlichen Bestimmungen 
(§  9 des Bundesfernstraßengesetzes) erfolgen. Bei 
einer Anlagenausweisung entlang von Landesstra-
ßen, Radschnellverbindungen des Landes und 
Kreisstraßen sind die anbaurechtlichen Bestim-
mungen des § 25 StrWG NRW zu beachten. Wirt-
schaftswege, auch wenn sie dem öffentlichen Ver-
kehr gewidmet sind, sind keine Straßen im Sinne 
des Grundsatzes 10.2-17.

   Künstliche stehende Gewässer im Sinne dieser 
Festlegung sind stehende Gewässer, die in der 
 Regel durch Aufstau von Fließgewässern oder 
 Frei legen oder Wiederherstellen der Grundwasser-
oberfl äche entstanden sind und sich vorbehaltlich 
fachgesetzlicher Prüfung für Floating-Photovolta-
ikanlagen eignen. Hierbei darf der primäre Zweck 
des Gewässers in aller Regel nicht eingeschränkt 
werden. Vorstellbar ist beispielsweise eine Nutzung 
auf solchen Abgrabungsgewässern, die hinsichtlich 
ihrer ökologischen Wertigkeit (unter anderem Ar-
tenschutz) und des Landschaftsschutzes keine be-
sondere Bedeutung haben oder eine besondere 
Größe aufweisen und bei denen auch ansonsten 
hinsichtlich der bestehenden oder geplanten Nach-
folgenutzung keine Konfl ikte bestehen. 

   Auch Windenergiebereiche, welche als Vorrangge-
biete gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 ROG 
festgelegt sind, sollen für raumbedeutsame Freifl ä-
chen-Solarenergieanlagen bevorzugt in Anspruch 
genommen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die vorrangigen Funktionen oder Nutzungen 
des Windenergiebereiches nicht beeinträchtigt 

werden. Dies umfasst auch die Möglichkeiten des 
Repowering. 

   In den Windenergiebereichen haben Windkraftan-
lagen Vorrang vor anderen raumbedeutsamen Pla-
nungen und Vorhaben, wenn diese mit dem Bau 
und Betrieb von Windkraftanlagen nicht vereinbar 
sind. Bei der Darstellung von Windenergieberei-
chen ist davon auszugehen, dass diese Bereiche 
konfl iktarme Räume zur Erzeugung von Erneuer-
baren Energien darstellen. Darüber hinaus werden 
seitens der Regionalplanung keine Festlegungen 
hinsichtlich der möglichen Anzahl von Windkraft-
anlagen, deren Bauhöhe oder deren Bauausfüh-
rung getroffen. Durch technisch notwendige Min-
destabstände der Windenergieanlagen oder vor-
handene topografi sche Gegebenheiten können sich 
Flächen ergeben, welche sich für die Errichtung 
von raumbedeutsamen Freifl ächen-Solarenergie-
anlagen eignen und die vorrangige Funktion des 
Windenergiebereiches nicht beeinträchtigt. Diese 
Flächen können für raumbedeutsame Freifl ächen-
Solarenergieanlagen in Anspruch genommen wer-
den, ohne dass dabei die vorrangigen Funktionen 
gemäß § 7 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 ROG beein-
trächtigt werden.

   Zu 10.2-18 Freifl ächen-Solarenergie im Siedlungs-
raum

   Die erstmalige Inanspruchnahme von Freifl ächen 
für Siedlungs- und Verkehrszwecke ist zu verrin-
gern. Eine sparsame Nutzung von Flächen für die 
Siedlungsentwicklung einschließlich der Gewerbe- 
und Industriefl ächen vornehmlich für produzie-
rende und gewerbliche Zwecke kann diese Ent-
wicklung unterstützen und ist daher zu berück-
sichtigen. 

   Eine Nutzung für Freifl ächen-Solarenergieanlagen 
soll fl ächenhaft untergeordnet und randlich mög-
lich sein, wenn die angestrebte Nutzung anderer 
gewerblicher Nutzungen nicht beschränkt wird. 
Freifl ächen-Solarenergieanlagen sollen im Sied-
lungsraum auch vor dem Hintergrund der Eigen-
versorgung als arrondierende, den anderen 
 gewerblichen oder industriellen Nutzungen unter-
geordnete Nutzung befördert werden beziehungs-
weise möglich sein. 

   Eine Bauleitplanung für Freifl ächen-Solarenergie-
anlagen soll in dem im Regionalplan festgelegten 
Siedlungsraum (Allgemeine Siedlungsbereiche –
ASB – und Bereiche für gewerbliche und industri-
elle Nutzungen – GIB) eher arrondierend andere 
gewerbliche Nutzungen ergänzen (zum Beispiel im 
Bereich von ungenutzten Rand- und Erweiterungs-
fl ächen bestehender Betriebe). 

   Darüber hinaus ist die Nutzung vorhandener bau-
licher Anlagen durch Solarenergie (zum Beispiel 
auf Dächern oder über Parkplätzen) im Siedlungs-
raum zu begrüßen.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 9. April 2024

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

 Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz 
und Energie

Mona  N e u b a u r

Der Minister der Finanzen

Dr. Marcus  O p t e n d r e n k



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 11 vom 30. April 2024242

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, 
Gleichstellung, Flucht und Integration

Josefi ne  P a u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Dorothee  F e l l e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz

Dr. Benjamin  L i m b a c h

Der Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

Oliver  K r i s c h e r

Die Ministerin für Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz

Silke  G o r i ß e n

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Ina  B r a n d e s

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, 
Internationales sowie Medien und 

Chef der Staatskanzlei

Nathanael  L i m i n s k i

– GV. NRW. 2024 S. 230
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Bekanntmachung der Zweiten Änderung des 
 Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen 

vom 15. Dezember 2016

Vom 22. April 2024

Die Landesregierung hat gemäß § 17 Absatz 2 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 
2005 (GV. NRW. S. 430), der durch Artikel 1 Nummer 19 
des Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. NRW. S. 212) neu 
gefasst worden ist, die Zweite Änderung des Landesent-
wicklungsplans Nordrhein-Westfalen vom 15. Dezember 
2016 (GV. NRW. 2017 S.122), der durch Verordnung vom 
12. Juli 2019 (GV. NRW. S. 442, ber. 2021 S. 212) geändert 
worden ist, mit Zustimmung des Landtags als Rechtsver-
ordnung beschlossen.

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach §  14 
Satz  1 des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfa-
len.

Gemäß § 10 Absatz 2 des Raumordnungsgesetzes vom 22. 
Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Arti-
kel  1 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 88) geändert worden ist, wird die Änderung des Lan-
desentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen mit den dort 
genannten Unterlagen, namentlich der Planbegründung, 
der Rechtsbehelfsbelehrung, der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 10 Absatz 3 des Raumordnungsgeset-
zes und der Aufstellung der Überwachungsmaßnahmen 
nach § 8 Absatz 4 Satz 1 des Raumordnungsgesetzes, auf 
der Internetseite der Landesplanungsbehörde unter 

https://www.landesplanung.nrw.de veröffentlicht. Zu-
sätzlich wird eine Einsichtnahme bei dem Ministerium 
für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des 
Landes Nordrhein-Westfalen als Landesplanungsbe-
hörde sowie den Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold, 
Düsseldorf, Köln, Münster und dem Regionalverband 
Ruhr als Regionalplanungsbehörden gewährt.

Die Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung 
zum Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen tritt 
am Tag nach der Verkündung in Kraft. Ab diesem Zeit-
punkt sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass gemäß §  11 Absatz  5 Satz  1 
des Raumordnungsgesetzes eine nach §  11 Absatz  1 
Nummern 1 und 2 des Raumordnungsgesetzes beachtli-
che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, nach §  11 Absatz  3 des Raumord-
nungsgesetzes beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, sowie eine nach § 11 Absatz 4 des Raumordnungs-
gesetzes beachtliche Verletzung der Vorschriften über die 
Umweltprüfung unbeachtlich werden, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit Verkündung der Verordnung ge-
genüber dem Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Kli-
maschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 
als Landesplanungsbehörde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind.

Gegen die Änderung des Landesentwicklungsplans 
Nordrhein-Westfalen kann Klage vor dem Oberverwal-
tungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben 
werden. Die Klage ist innerhalb eines Jahres nach Be-
kanntmachung zu erheben.

Düsseldorf, den 22. April 2024

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie

 des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag
Dr. Alexandra   R e n z – v o n  K i n t z e l

– GV. NRW. 2024 S. 242
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Verordnung über die Voraussetzungen und die 
 Eintragung in das Verzeichnis der eingeschränkt 
Bauvorlageberechtigten nach § 67 Absatz 4a der-

Landesbauordnung 2018
(Handwerker-Bauvorlagen-Verordnung 

 Nordrhein-Westfalen – HandwerkBau-VO NRW)

Vom 23. April 2024

Aufgrund des §  87 Absatz  2a der Landesbauordnung 
2018 vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S.  421), die zuletzt 
durch Gesetz vom 31. Oktober 2023 (GV. NRW. S. 1172) 
geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Hei-
mat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes 
Nordrhein-Westfalen:

Inhaltsübersicht

§ 1  Anwendungsbereich

§ 2  Verzeichnis der eingeschränkt Bauvorlageberech-
tigten

§ 3  Voraussetzungen der Eintragung

§ 4   Vorwarnmechanismus

§ 5  Versagung und Löschung der Eintragung

§ 6  Verpfl ichtung zur Fortbildung

§ 7  Haftpfl ichtversicherung

§ 8  Pfl ichten der eingeschränkt Bauvorlageberechtig-
ten

§ 9  Ordnungswidrigkeiten
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§ 10  Inkrafttreten

§ 1
Anwendungsbereich

Diese Verordnung trifft nähere Regelungen über die An-
tragsvoraussetzungen und das Antragsverfahren, die 
Fort- und Weiterbildungsverpfl ichtung, das Erlöschen, 
die Rücknahme und den Widerruf der Eintragung einer 
Meisterin oder eines Meisters des Maurer-, Betonbauer- 
oder des Zimmererhandwerks oder diesen nach § 7 Ab-
satz 2, 3, 7 oder 9 der Handwerksordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBI. 
1 S. 307 4; 2006 1 S. 2095) in der jeweils geltenden Fas-
sung gleichgestellten Personen als eingeschränkt Bau-
vorlageberechtigte nach §  67 Absatz  4a in Verbindung 
mit § 87 Absatz 2a BauO NRW 2018 in der jeweils gel-
tenden Fassung durch die Ingenieurkammer-Bau Nord-
rhein-Westfalen.

§ 2
Verzeichnis der eingeschränkt Bauvorlageberechtigten

(1) Die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen 
führt als zuständige Stelle das Verzeichnis der einge-
schränkt Bauvorlageberechtigten nach §  67 Absatz  4a 
Satz  1 der Landesbauordnung 2018 vom 21. Juli 2018 
(GV. NRW. S. 421) in der jeweils geltenden Fassung. Das 
Verzeichnis sowie das Eintragungs- und Löschungsver-
fahren können jeweils elektronisch geführt werden. 

(2) Aus dem Verzeichnis der eingeschränkt Bauvorlage-
berechtigten hat ersichtlich zu sein:

1.  Familien-, Vor- und Geburtsnamen sowie das Ge-
schlecht,

2.  Geburtsdaten,

3.  Anschriften der Wohnung sowie der berufl ichen Nie-
derlassung und des Dienst- oder Beschäftigungsortes 
einschließlich der Kontaktdaten zum Zweck der Tele-
kommunikation sowie der Daten für den Zahlungs-
verkehr,

4.  Angaben zur Berufsausbildung und

5.  Angaben zur Eintragung, die die zuständige Stelle be-
nötigt.

(3) Die Eingetragenen haben der Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen eine Änderung ihrer eingetragenen 
Daten unverzüglich mitzuteilen.

(4) Die Eintragung setzt einen Antrag in Textform nach 
§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches voraus. Dem An-
trag sind die zur Beurteilung der Eintragungsvorausset-
zungen erforderlichen Unterlagen beizufügen. Mit dem 
Antrag auf Eintragung in das Verzeichnis der einge-
schränkt Bauvorlageberechtigten sind der Meisterbrief 
oder eine Bescheinigung über die Eintragung in die 
Handwerksrolle, Tätigkeits- und Weiterbildungsnach-
weise sowie die Bescheinigung über das Bestehen einer 
Haftpfl ichtversicherung vorzulegen. 

(5) Die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen be-
stätigt der antragstellenden Person binnen eines Monats 
den Eingang des Antrags sowie der Unterlagen und 
 Bescheinigungen und teilt mit, welche Unterlagen und 
Bescheinigungen fehlen.

(6) Wird dem Antrag nach § 2 Absatz 4 stattgegeben, ist 
die aufgenommene Person in das Verzeichnis der einge-
schränkt Bauvorlagenberechtigten einzutragen und die 
zuständige Handwerkskammer über die Eintragung zu 
informieren. Eintragungen in und Löschungen aus dem 
Verzeichnis sind im Veröffentlichungsorgan der Ingeni-
eurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen bekanntzugeben. 
Die zuständige Handwerksammer informiert die Inge-
nieurkammer Bau Nordrhein-Westfalen, wenn die nach 
Satz  1 aufgenommene Person aus der Handwerksrolle 
gelöscht wird.  

(7) Über eine Eintragung und deren Inhalt ist eine Be-
scheinigung auszustellen, die nach einer Löschung un-
verzüglich zurückzugeben ist. 

(8) § 12 Absatz 2 und § 13 des Gesetzes über die Archi-
tektenkammer Nordrhein-Westfalen und die Ingenieur-
kammer-Bau Nordrhein-Westfalen vom 01. Dezember 

2021 (GV. NRW. S. 1385) in der jeweils geltenden Fassung 
gelten entsprechend.

§ 3
Voraussetzungen der Eintragung

(1) In das Verzeichnis der eingeschränkt Bauvorlage-
berechtigten wird auf Antrag eingetragen, wer als Meis-
terin oder Meister des Maurer-, Betonbauer- oder des 
Zimmererhandwerks tätig ist oder zu diesen nach §  7 
Absatz  2, 3, 7 oder 9 der Handwerksordnung gleichge-
stellten Personen gehört sowie

1.  Wohnung, Niederlassung oder ihren oder seinen Be-
schäftigungsort im Land Nordrhein-Westfalen hat, 

2.  bei der oder bei dem seit dem Zeitpunkt des Erwerbs 
der Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung 
oder der Eintragung in die Handwerksrolle fünf Jahre 
vergangen sind und Tätigkeiten nach Absatz 2 nach-
weist sowie 

3.  eine von der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-West-
falen anerkannte Weiterbildung im Umfang von 80 
Unterrichtsstunden vor der Antragstellung erfolgreich 
absolviert hat; die Anlage 3, Nummer I und Nummer 
II, der Baukammerndurchführungsverordnung vom 
14. März 2022 (GV. NRW. S. 270) in der jeweils gelten-
den Fassung gilt entsprechend. 

(2) Für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Erwerb des 
Meistertitels oder der Eintragung in die Handwerksrolle 
sind bezogen auf die nicht verfahrensfreie Errichtung 
oder die nicht verfahrensfreie Änderung von Gebäuden 
geeignete Tätigkeitsnachweise über die Mitwirkung an 
der Planung oder über die maßgebliche Ausführung der 
Baumaßnahme beizubringen. 

(3) Ist die Eintragung in einem anderen Land nur des-
halb gelöscht worden, weil die Wohnung oder berufl iche 
Niederlassung in diesem Land aufgegeben wurde, ist 
eine antragstellende Person innerhalb eines Jahres nach 
Löschung aus der Liste ohne Prüfung der Befähigung 
nach den Absätzen 1 und 2 in das Verzeichnis der einge-
schränkt Bauvorlageberechtigten einzutragen, sofern 
keine Versagensgründe vorliegen. Satz 1 fi ndet auch An-
wendung, wenn die Eintragung beibehalten wird.

§ 4
Vorwarnmechanismus

(1) Die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen ist 
zuständige Stelle für ein- und ausgehende Meldungen im 
Sinne von Artikel  56a Absatz  3 der Richtlinie 2005/36/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqua-
lifi kationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22; L 271 vom 
16.10.2007, S.  18; L 93 vom 4.4.2008, S.  28; L 33 vom 
3.2.2009, S.49; L 305 vom 24.10.20014, S.  115), die zu-
letzt durch die Richtlinie (EU) 2024/505 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 7. Februar 2024 
(ABl. L, 2024/505, 12.2.2024) geändert worden ist, soweit 
Berufsangehörige betroffen sind (Vorwarnmechanismus). 
Dies gilt nicht, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines 
Gesetzes abweichende Zuständigkeiten bestehen.

(2) § 13a Absatz 3 bis 6 des Berufsqualifi kationsfeststel-
lungsgesetzes NRW vom 28. Mai 2013 (GV. NRW. S. 272) 
in der jeweils geltenden Fassung gilt entsprechend.

§ 5
Versagung und Löschung der Eintragung

(1) Die Eintragung in das Verzeichnis der eingeschränkt 
Bauvorlageberechtigten ist zu versagen, wenn Tatsachen 
vorliegen, aus denen sich ergibt, dass die Antragstellerin 
oder der Antragsteller nicht die für den jeweiligen Beruf 
erforderliche Zuverlässigkeit besitzt. 

(2) Die Eintragung ist zu löschen, wenn

1.  die eingetragene Person dies beantragt,

2.  die eingetragene Person verstorben ist,

3.  die eingetragene Person ihren Wohnsitz, ihre Nieder-
lassung oder ihren Beschäftigungsort im Land Nord-
rhein-Westfalen aufgegeben hat,
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4.  nach der Eintragung Tatsachen eintreten oder be-
kannt werden, die im Eintragungs-verfahren zu einer 
Versagung der Eintragung führen müssten,

5.  die Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung, 
die eine der Voraussetzung für die Eintragung in das 
Verzeichnis der eingeschränkt Bauvorlageberechtig-
ten ist, entfallen ist, oder

6.  eine in das Verzeichnis eingetragene Person gegen ihr 
obliegende Pfl ichten verstößt.

Nach der Löschung der Eintragung sind der Ingenieur-
kammer-Bau Nordrhein-Westfalen die von dieser ausge-
händigten Sachen oder Urkunden, die zum Nachweis der 
Rechte aus einem Verwaltungsakt oder zu deren Aus-
übung bestimmt waren, unverzüglich zurückgegeben. 
Werden ausgehändigte Sachen oder Urkunden, die zum 
Nachweis der Rechte aus einem Verwaltungsakt oder zu 
deren Ausübung bestimmt waren, nach der Löschung der 
Eintragung trotz Aufforderung nicht zurückgegeben, so 
ist die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen als 
zuständige Behörde nach §  27 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils 
geltenden Fassung befugt, von der zur Rückgabe ver-
pfl ichteten Person eine Versicherung an Eides Statt über 
den Verbleib zu verlangen und abzunehmen. Dies gilt 
entsprechend, wenn bei Fortbestand der Eintragung ein 
erlassener Verwaltungsakt unanfechtbar, widerrufen 
oder zurückgenommen worden ist oder seine Wirksam-
keit aus einem anderen Grund nicht oder nicht mehr ge-
geben ist.

(3) Die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
NRW über die Rücknahme und den Widerruf von Verwal-
tungsakten bleiben unberührt.

§ 6
Verpfl ichtung zur Fortbildung

(1) Nach §  67 Absatz  4a Satz  5 der Landesbauordnung 
2018 sind die in das Verzeichnis der eingeschränkt Bau-
vorlageberechtigten eingetragenen Personen dazu ver-
pfl ichtet, sich jährlich in den Bereichen der öffentlich-
rechtlichen Grundlagen und Verfahren des Planens und 
Bauens sowie in den zivilrechtlichen Grundlagen des 
Planens und Bauens (Anlage 3, Nummer I und Nummer 
II der Baukammerndurchführungsverordnung) fortzubil-
den. 

(2) Die Fortbildung erfolgt durch Teilnahme an Fortbil-
dungsmaßnahmen, die von der Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen in entsprechender Anwendung ih-
rer Fort- und Weiterbildungsordnung anerkannt sind. 
Der kalenderjährliche Umfang der Fortbildungsver-
pfl ichtung beträgt mindestens 16 Unterrichtsstunden mit 
jeweils 45 Minuten pro Unterrichtsstunde. 

(3) Die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen ist gegen-
über der Ingenieurkammer- Bau Nordrhein-Westfalen 
durch Vorlage von Bescheinigungen des Fortbildungsträ-
gers durch die eingeschränkt bauvorlageberechtigte Per-
son bis zum 1. Februar des Folgejahres nachzuweisen. 
Die Bescheinigung hat darüber Auskunft zu geben, ob 
die Fortbildung in Präsenz oder Telepräsenz stattgefun-
den hat. Hat eine eingeschränkt bauvorlageberechtigte 
Person die Fortbildungspfl icht innerhalb eines Kalender-
jahres nicht erfüllt, kann die Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen gestatten, die Fortbildung bis zum 
30. Juni des Folgejahres nachzuholen.

§ 7
Haftpfl ichtversicherung

Nach § 67 Absatz 4a Satz 7 der Landesbauordnung 2018 
haben sich die in das Verzeichnis der eingeschränkt Bau-
vorlageberechtigten eingetragenen Personen ausreichend 
gegen Haftpfl ichtansprüche zu versichern, die aus ihrer 
eigenverantwortlichen Tätigkeit herrühren können. Das 
Bestehen einer ausreichenden Haftpfl ichtversicherung 
für Schäden aus einer Planungstätigkeit ist im Rahmen 
der Antragstellung nach § 2 Absatz 4 Satz 2 nachzuwei-
sen. Die Vereinbarung eines Selbstbehalts von bis zu 1 
Prozent der vereinbarten Deckungssumme für Sach- und 
Vermögensschäden ist zulässig.

§ 8
Pfl ichten der eingeschränkt Bauvorlageberechtigten 

und der Bauaufsichtsbehörden

Eingeschränkt Bauvorlageberechtigte sind nach § 67 Ab-
satz 4a der Landesbauordnung 2018 berechtigt, Bauvor-
lagen für die Gebäudeklassen 1 und 2 zu erstellen. Sie 
dürfen nur solche Bauvorlagen erstellen, die von ihnen 
selbst oder unter ihrer Leitung gefertigt wurden. Sofern 
eine untere Bauaufsichtsbehörde eine Ordnungswidrig-
keit gegenüber einer beschränkt bauvorlageberechtigten 
Person nach der Landesbauordnung 2018 ahndet, hat die 
untere Bauaufsichtsbehörde unverzüglich die Ingenieur-
kammer-Bau Nordrhein-Westfalen und die zuständige 
Handwerkskammer hierüber nachrichtlich in Kenntnis 
zu setzen.

§ 9
Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit Geldbuße bis zu 20 000 Euro kann nach § 86 Ab-
satz  1 Nummer  21 der Landesbauordnung 2018 belegt 
werden, wer sich vorsätzlich oder fahrlässig als einge-
schränkt bauvorlageberechtigte Person ausgibt oder 
Wortverbindungen oder ähnliche Bezeichnungen ver-
wendet ohne in das Verzeichnis nach § 2 eingetragen zu 
sein.

(2) Die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen ist 
zuständige Verwaltungsbehörde zur Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten. Geldbußen und Ver-
warnungsgelder fl ießen in die Kasse der Ingenieurkam-
mer-Bau Nordrhein-Westfalen. Diese trägt auch die not-
wendigen Auslagen abweichend von § 105 Absatz 2 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), 
das zuletzt durch Artikel  5 des Gesetzes vom 14. März 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 73) geändert worden ist, und ist 
ersatzpfl ichtig nach §  110 Absatz  4 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 23. April 2024

Die Ministerin
für Heimat, Kommunalen, Bau und Digitalisierung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2024 S. 243
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